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Wichtige Hinweise 

Es handelt sich beim gegenständlichen Dokument um einen un-
verbindlichen Leitfaden, der jedenfalls auf den individuellen 
Bedarf des jeweiligen Anwenders / Versicherungsmaklers an-
zupassen ist.  Dieser Leitfaden ist keine rechtliche oder sons-
tige Beratung und kann eine solche auch nicht ersetzen.  

Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher Beiträge in diesem Skrip-
tum sind Fehler nicht auszuschließen; es besteht daher kein 
Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des In-
halts. Der Fachverband der Versicherungsmakler übernimmt 
keine Haftung für allfällige gegen ihn geltend gemachte An-
sprüche, insbesondere Ansprüche auf Schadenersatz. 

Alle Rechte an diesem Werk einschließlich aller seiner Teile, 
sind urheberrechtlich geschützt. Das Recht auf Verwertung, 
Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, Re-
produktion in jedweder Form, Verarbeitung, Speicherung, 
auch unter Anwendung elektronischer Medien, ist ausdrücklich 
nur mit Zustimmung des Fachverbandes der Versicherungs-
makler und Berater in Versicherungsangelegenheiten der Wirt-
schaftskammer Österreich gestattet. 

Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte 
Form für alle Geschlechter! 

Fachverband der Versicherungsmakler und Berater in  
Versicherungsangelegenheiten, 1010 Wien, Stubenring 16/7 
www.wko.at/versicherungsmakler 

 

  

www.wko.at/versicherungsmakler
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich freue mich, dass der Fachverband 
der Versicherungsmakler und Berater in 
Versicherungsangelegenheiten Ihnen 
mit diesem Büchlein ein Werkzeug in 
die Hand geben kann, welches Ihnen er-
möglichen soll, das Rüstzeug für die 
Umsetzung der Versicherungsvertriebs-
richtlinie (IDD) in Ihrem Unternehmen 
zu besitzen. 

Die Umsetzung der IDD in nationales Recht war leider sehr 
langwierig. Ich glaube jedoch, dass der Faktor Zeit weniger 
eine Rolle spielt, solange das Ergebnis vernünftig ist. Im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern hat Österreich eine 
Umsetzung durchgeführt, welche im Wesentlichen ohne ein 
sog. Golden Plating, also ohne eine Übererfüllung der Mindest-
anforderungen der Richtlinie, ausgekommen ist. Darüber hin-
aus ist es uns als Ihre Interessenvertretung gelungen, sowohl 
die Provision als auch die Bonifikation für alle KollegInnen zu 
retten; die (neuen) Mehrverpflichtungen sind wohl mit ver-
nünftigem Aufwand zu bewerkstelligen. 

Besonders freut es mich, dass wir mit der Statusklarheit für 
mehr Transparenz und Sauberkeit am österreichischen Markt 
sorgen. Wir haben nun die Möglichkeit, die Stärken der Versi-
cherungsmakler besser darzustellen und können uns zum Mit-
bewerb besser abgrenzen.  

Ebenso haben wir durch die gesetzliche Neuregelung der Ver-
mögensschadenhaftpflichtversicherung bewiesen, dass die ös-
terreichischen Versicherungsmakler nicht nur über Konsumen-
tenschutz sprechen, sondern Konsumentenschutz auch leben. 

In diesem Leitfaden gehen wir auf einzelne wesentliche 
Punkte der IDD-Umsetzung und deren Auswirkungen für Ihre 
tägliche Praxis ein. Wir haben uns dabei bemüht, die rechtli-
chen Grundlagen trotz der Komplexität der Rechtsmaterien 
möglichst einfach und treffsicher zu erklären und Ihnen mit 
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Hilfe von Musterformularen, Checklisten und To-dos die Um-
setzung so leicht wie möglich näher zu bringen. 

Ich ersuche Sie gleichzeitig, diese neuen Regularien für Ihr Un-
ternehmen ernst zu nehmen. Eine Nichteinhaltung der IDD-
Verpflichtungen kann zu unangenehmen Verwaltungsstrafen 
bis hin zum Entzug Ihres Gewerbescheins führen! 

Die Auseinandersetzung mit dem neuen Rechtsregime führt in 
Ihrem Unternehmen zu mehr Professionalität und stärkt den 
Ruf und das Ansehen der österreichischen Versicherungsmak-
ler und Berater in Versicherungsangelegenheiten. 

Ich wünsche Ihnen abschließend viel Freude und Erfolg bei der 
Arbeit, 

 

 

 

Ihr 

KommR Christoph Berghammer, MAS 

Fachverbandsobmann 
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1. EINLEITUNG & ALLGEMEINES 

Die Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution 
Directive / IDD), in Kraft getreten am 23. Februar 2016, hat 
ein völlig neues rechtliches Regime zur Versicherungsvermitt-
lung und zum Versicherungsvertrieb geschaffen. Im Vergleich 
zur Vorgängerregelung, der Insurance Mediation Directive 
(IMD) wurde nicht nur der Anwendungsbereich erweitert, es 
wurden v.a. diverse neue Regelungsbereiche geschaffen, wie 
etwa zur verpflichtenden Weiterbildung, zur Regelung von In-
teressenkonflikten und zur Vergütungstransparenz oder bspw. 
zusätzliche Regeln für den Vertrieb von Versicherungsanlage-
produkten. 

Die Frist zur Umsetzung der IDD war zunächst auf 2 Jahre (= 
23.2.2018) angesetzt, wurde EU-seitig jedoch bis zum 1. Juli 
2018 verlängert (inkl. einer verlängerten Frist zur Anwendung 
der IDD-Regeln bis 1. Oktober 2018). Während die Umsetzung 
für Versicherungsunternehmen mit dem Versicherungsver-
triebsrechtsänderungsgesetz 2018 (und v.a. der Novellierung 
des VAG) fristgerecht erfolgt ist, war der Gesetzgeber zur Um-
setzung der Regeln für Versicherungsvermittler lange Zeit säu-
mig. Die erforderliche Novellierung der GewO und des MaklerG 
erfolgte Ende Jänner 2019, die sog. Standesregeln für Versi-
cherungsvermittlung, in denen diverse Informations- und Do-
kumentationspflichten mit den Wohlverhaltensregeln der IDD 
als Verordnung des BMDW zusammengefasst werden, wurden 
erst am 17. Juni 2019 – also rund 3,5 Jahre nach Inkrafttreten 
der IDD – kundgemacht.  

Der auf § 137b Abs. 3a GewO basierende Weiterbildungslehr-
plan des Fachverbandes der Versicherungsmakler ist in Folge 
der notwendigen Bestätigung durch das Wirtschaftsministe-
rium letztlich mit 12. Juli 2019 in Kraft getreten.  

Die rechtstechnische Umsetzung der IDD erfolgte – wie bereits 
die Umsetzung der IMD – mittels Novellierung diverser  
Materiengesetze, somit nicht durch ein einheitliches „Versi-
cherungsvertriebsgesetz“, sondern durch Neufassungen des 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0092&from=EN
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_I_16/BGBLA_2018_I_16.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_I_16/BGBLA_2018_I_16.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_I_112/BGBLA_2018_I_112.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-18&Artikel=&Paragraf=137b&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/lehrplan-versicherungsmakler.html
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/lehrplan-versicherungsmakler.html
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VAG, der GewO, des MaklerG, des BWG, des VersVG, etc. Eine 
Besonderheit stellt dabei – wie vorhin erwähnt – dar, dass die 
bisherigen Informations- und Dokumentationspflichten für 
Versicherungsvermittler der GewO nun zusammen mit den 
Wohlverhaltensregeln der IDD als Verordnung des BMDW 
(„Standesregeln für Versicherungsvermittlung“) erlassen wor-
den sind. 

Eine weitere Besonderheit stellen sog. delegierte Rechtsakte 
dar, die auf Basis der IDD von der EU-Kommission erlassen wor-
den sind und die die IDD inhaltlich ergänzen bzw. Detailrege-
lungen treffen. Die besonders wichtigen delegierten Verord-
nungen zu den Wohlverhaltensregeln bei Versicherungsanlage-
produkten und zu den Lenkungs- und Aufsichtsanforderungen 
(Del VO IBIPs sowie Del VO POG) sind als delegierte Verordnun-
gen direkt wirksam, gelten somit auch ohne innerstaatliche 
Umsetzung. Dies gilt auch für die Delegierte Verordnung 
(EU/2021/1257), die für Versicherungsmakler seit 2.August 
2022 die Verpflichtung mit sich bringt, die Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen der Kunden in den Beratungsprozess von Versiche-
rungsanlageprodukten zu integrieren. 

Für Versicherungsmakler als normunterworfenen Personen-
kreis ergibt sich insgesamt eine komplexe Anordnung unter-
schiedlicher verbindlicher Rechtsakte: Zusätzlich zu den no-
vellierten gesetzlichen Regelungen, insb. der GewO gelten die 
neuen Standesregeln als Verordnung des BMDW sowie dele-
gierte Rechtsakte der EU. Dazu kommt noch der Weiterbil-
dungs-Lehrplan des Fachverbandes der Versicherungsmakler 
als eigenständige Verordnung, der am 12.07.2019 in Kraft ge-
treten ist. 

In Art. 41 IDD selbst ist die Überprüfung und Bewertung der 
Richtlinie vorgeschrieben. Aufgrund der zahlreichen Verzöge-
rungen in Bezug auf die Anwendung der Versicherungsver-
triebsrichtlinie sowie der Corona Pandemie war bald klar, dass 
die angeführten Termine nicht eingehalten werden konnten. 
Es wurde jedoch angestrebt, die Revision im Bereich Versiche-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2359&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2359&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2358&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1257&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1257&from=EN
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rungsanlageprodukte 2023 durchzuführen. 2022 wurde be-
kannt, dass die Kommission ein anderes Projekt zeitlich vor-
zieht, nämlich die „Retail Investment Strategy“, (deutsch: EU-
Strategie für Kleinanleger) die eine Art „Querschnittsmaterie“ 
zur Regulierung von Anlageprodukten bildet. Die Revision der 
IDD wird somit Aufgabe der nächsten EU-Kommission sein, also 
voraussichtlich erst nach 2024 erfolgen. Die Retail Investment 
Strategy wird die IDD durchaus beeinflussen, wenn auch indi-
rekt. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12755-Retail-Investment-Strategy_de
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Zusätzlich zum gegenständlichen Leitfaden bieten die Ser-
vice-Seiten des Fachverbandes der Versicherungsmakler 
auf der WKÖ-Web-Plattform unter wko.at/ihrversicherungs-
makler vielzählige weiterführende Informationen sowie Mus-
terformulare und Checklisten an. 

 

2. ANWENDUNGSBEREICHE UND  
NEBENTÄTIGKEIT 

2.1 Begriff der Versicherungsvermittlung 

Die §§ 137 ff GewO regeln die Tätigkeit der „Versicherungsver-
mittlung“. Darunter fallen  

▪ die Beratung, das Vorschlagen oder Durchführen 
anderer Vorbereitungsarbeiten zum Abschließen 
von Versicherungsverträgen, 

▪ das Abschließen von Versicherungsverträgen 
oder das Mitwirken bei deren Verwaltung und 
Erfüllung - insbesondere im Schadensfall, 

▪ das Bereitstellen von Informationen über einen 
oder mehrere Versicherungsverträge aufgrund 
von Kriterien, die ein Kunde über eine Webseite 
oder andere Medien wählt, sowie die Erstellung 
einer Rangliste von Versicherungsprodukten, 
einschließlich eines Preis- und Produktver-
gleichs, oder ein Rabatt auf den Preis eines Ver-
sicherungsvertrags, wenn der Kunde einen Versi-
cherungsvertrag direkt oder indirekt über eine 
Webseite oder ein anderes Medium abschließen 
kann. 

Die beiden ersten Punkte entsprechen inhaltlich bereits der 
bisherigen Definition der Versicherungsvermittlung; neu ist die 
ausdrückliche Einbeziehung von webbasierten Verkaufsplatt-
formen und Vergleichswebseiten. Vergleichende Tests, bei 

http://www.ihrversicherungsmakler.at/
http://www.ihrversicherungsmakler.at/
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrecht=
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denen keine Abschlussmöglichkeit besteht, sind von den Best-
immungen der §§ 137 ff GewO ausgenommen.  

Dieselben Kriterien gelten auch für die Vermittlung von Rück-
versicherungsverträgen. 

2.2 Vollausnahmebereich 

Nicht als Versicherungsvermittlung zählen (§§ 137 Abs. 6, 137a 
Abs. 2 GewO): 

▪ das Erteilen beiläufiger Auskünfte im Zusam-
menhang mit anderer beruflicher Tätigkeit, die 
nicht das Ziel hat, den Kunden beim Abschluss 
oder der Handhabung eines Versicherungsvertra-
ges zu unterstützen; 

▪ die berufsmäßige Verwaltung der Schadensfälle 
eines Versicherungsunternehmens; 

▪ die Schadensregulierung; 

▪ die Sachverständigentätigkeit im Zusammen-
hang mit Schadensfällen; 

▪ „Tippgeber“: die reine Weitergabe von Daten 
und Informationen über potenzielle Versiche-
rungsnehmer an Vermittler oder Versicherer 
bzw. die reine Weitergabe von Informationen 
über Produkte, Vermittler oder Versicherer an 
potenzielle Kunden. 

 

Wichtig:  

Der Tippgeber darf keine weiteren Schritte durchführen, eine 
Unterstützung beim Abschluss des Versicherungsvertrages zu 
leisten, insb. darf er keine Beratung durchführen.  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrech
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137a&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137a&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Diese Tätigkeiten stellen bei selbstständiger Ausübung grund-
sätzlich „freie“ Gewerbe dar, d.h. es ist dafür kein Befähi-
gungsnachweis erforderlich. 

2.3 Nebentätigkeit 

Der Begriff der „Nebentätigkeit“ wurde der IDD entnommen 
und wird in der Gewerbeordnung ausschließlich im Zusammen-
hang mit der Versicherungsvermittlung verwendet. Um als Ver-
sicherungsvermittler in Nebentätigkeit zu gelten, müssen fol-
gende Voraussetzungen gegeben sein (§ 137 Abs. 3 GewO): 

▪ natürliche oder juristische Person; 

▪ kein Kreditinstitut; 

▪ keine Wertpapierfirma; 

▪ die Versicherungsvermittlung erfolgt nicht 
hauptberuflich bzw. als Hauptgeschäftszweck; 

▪ es werden lediglich bestimmte Versicherungs-
produkte vermittelt, die eine Ergänzung zur 
Lieferung einer Ware oder Erbringung einer 
Dienstleistung darstellen; 

▪ die betreffenden Versicherungsprodukte decken 
keine Lebensversicherungs- oder Haftpflichtrisi-
ken ab, es sei denn, diese Abdeckung ergänzt 
die Ware oder Dienstleistung, die der Vermittler 
hauptberuflich oder als Hauptgeschäftszweck 
anbietet. 

§ 2 Abs. 2 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung 
sieht für Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit einen Aus-
nahmetatbestand von den Verpflichtungen der Standesregeln 
für Versicherungsvermittlung (und damit von den Verpflichtun-
gen der IDD vor), falls sämtliche der nachstehenden Bedingun-
gen erfüllt sind (§ 137a Abs. 1 GewO): 

▪ Die Versicherung stellt eine ergänzende Leistung 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=2&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137a&Anlage=&Uebergangsrecht=
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zur Lieferung einer Ware bzw. zur Erbringung ei-
ner Dienstleistung durch einen beliebigen Anbie-
ter dar, und mit der Versicherung wird Folgen-
des abgedeckt: 

- das Risiko eines Defekts, eines Verlusts oder ei-
ner Beschädigung der Ware oder der Nichtinan-
spruchnahme der Dienstleistung, die von dem 
betreffenden Anbieter geliefert bzw. erbracht 
werden, oder 

- Beschädigung oder Verlust von Gepäck und an-
dere Risiken im Zusammenhang mit einer bei 
dem betreffenden Anbieter gebuchten Reise. 

- Die Prämie für das Versicherungsprodukt über-
steigt bei zeitanteiliger Berechnung auf Jahres-
basis nicht 600 Euro bzw. 

- Die Prämie pro Person übersteigt davon abwei-
chend nicht 200 Euro, wenn die Versicherung 
eine ergänzende Leistung zu einer der oben ge-
nannten Dienstleistungen darstellt und die 
Dauer dieser Dienstleistung nicht mehr als drei 
Monate beträgt. 

Sind alle diese Bedingungen erfüllt, ist der Versich erungsver-
mittler in Nebentätigkeit von den Verpflichtungen nach der 
IDD befreit. Ein Versicherungsvermittler, der sich eines nach 
§ 2 Abs. 2 der Standesregeln von der IDD befreiten Versiche-
rungsvermittlers in Nebentätigkeit bedient, muss dem Kunden 
lediglich Informationen über seine Identität und Anschrift so-
wie über Beschwerdeverfahren zur Verfügung stellen und das 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten aushändigen (§ 2 
Abs. 3 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung). Wei-
ters gelten auch für ihn die Bestimmungen des § 1 Abs. 1 bis 3 
der Standesregeln für Versicherungsvermittlung (Handeln im 
„best interest“, Vergütungsregelungen (siehe Pkt. 9 und 10)). 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=2&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Abgesehen vom vorgenannten Ausnahmetatbestand des § 2 
Abs. 2 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung sind 
Versicherungsvermittler in Nebentätigkeit weitgehend den 
hauptberuflichen Vermittlern gleichgestellt. Lediglich ein-
zelne Pflichten aus den Standesregeln entfallen bei Nebentä-
tigkeit (vgl. § 2 Abs. 1 der Standesregeln für Versicherungsver-
mittlung) und die Weiterbildungsverpflichtung reduziert sich 
auf 5 Stunden/Kalenderjahr. 

2.4 Nebengewerbe 

Eine Gewerbeberechtigung der Versicherungsvermittlung im 
Nebengewerbe kann seit 1.1.2009 nicht mehr neu begründet 
werden. 

Die bislang bestehenden Nebengewerbe der Versicherungsver-
mittlung nach § 137 Abs. 2a GewO bestehen weiterhin, sind 
aber nun in § 376 Z 18 Abs. 11 GewO geregelt. Das Nebenge-
werbe der Versicherungsvermittlung unterliegt grundsätzlich 
denselben Bestimmungen wie ein Hauptgewerbe.  

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2015-08-13&Artikel=&Paragraf=376&Anlage=&Uebergangsrecht=
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2.5 Überblick 

Nebentätigkeit 
außerhalb IDD-

Regime 

Nebentätigkeit 
innerhalb IDD- 

Regime 
Nebengewerbe 

Nicht hauptberuflich 

Akzessorietät zum Hauptgeschäfts-
zweck 

Akzessorietät zum 
Haupt- 

geschäftszweck 

(max. 20% Um-
satzanteil) 

Versicherung 
deckt 

Risiko von Defekt, 
Verlust oder     

Beschädigung der 
Ware 

oder Nichtinan-
spruchnahme der 

Dienstleistung 
oder Reiserisiken 

Andere akzessori-
sche Risiken 

Akzessorische  
Risiken 

Prämie  
< 600 € / Jahr 

oder  
< 200 € / Person 
(bei Dienstleis-

tung  
unter 3 Mon.) 

oder Prämie  
> 600 € / Jahr 
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Grundsätzlich 
volle  

Informations-
pflichten wie 
Hauptgewerbe 

(Katalog siehe § 2 
Standesregel-VO) 

Informations-
pflichten wie 
Hauptgewerbe 

Keine Register-
eintragung 

Register- 
eintragung 

Register- 
eintragung (keine 
Neubegründung 

möglich) 

Keine Versiche-
rungspflicht 

Haftpflichtversicherung/                 
Deckungsgarantie 

Kein Befähigungs-
nachweis 

Befähigungsnachweis 

Keine Weiter- 
bildungs- 

verpflichtung 

Weiterbildung 
5h/Jahr 

Weiterbildung 
15h/Jahr 

Keine zusätzliche Fachgruppen-Mitgliedschaft 
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3. STATUSKLARHEIT 

3.1 Allgemeines und Rechtsgrundlagen 

Prinzipielle Statusklarheit in der Versicherungsvermittlung be-
deutet, dass die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung ent-
sprechend der tatsächlichen Beziehung zum Versicherungsun-
ternehmen ausschließlich in der Form Versicherungsagent  
oder Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsange-
legenheiten ausgeübt werden darf. 

Damit wurden die langjährigen diesbezüglichen Forderungen 
der gesetzlichen Interessensvertretungen der Versicherungs-
agenten und der Versicherungsmakler und Berater in Versiche-
rungsangelegenheiten gesetzlich umgesetzt. Rechtlich ge-
stützt wurde dieses Anliegen u.a. durch die wissenschaftliche 
Expertise von Univ.-Prof. Dr. Jabornegg. 

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen zur Statusklarheit finden 
sich in  

- § 137 Abs. 2 GewO 

- § 137 Abs. 2a GewO 

- § 376 Z 18 Abs. 12 GewO 

3.2 Neuanmeldung des Gewerbes 

Im Gegensatz zu der Zeit vor der IDD-Umsetzung muss sich der 
Versicherungsvermittler jetzt bereits bei der Eintragung des 
Gewerbes entscheiden, ob er sein Gewerbe als Versicherungs-
agent oder als Versicherungsmakler und Berater in Versiche-
rungsangelegenheiten ausüben möchte (§ 137 Abs. 2 GewO). 
Eine bei Neuanmeldung bestehende Gewerbeberechtigung 
(im Bereich Versicherungsvermittlung) oder eine neu angemel-
dete weitere Berechtigung wird zu einer ruhenden Berechti-
gung. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P376/NOR40224740?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=376&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=29.12.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=GewO&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=0cddb3b2-122c-49df-9dc0-28921e013718
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4. BERATUNG/BERATUNGSPROZESS 

4.1 Allgemeines und Rechtsgrundlagen 

Schon vor der IDD-Umsetzung hatte der Versicherungsmakler 
zahlreiche Pflichten im Beratungsprozess zu beachten (§ 28 
MaklerG).  

Der Beratungsprozess der Versicherungsvermittler wurde um 
einige Pflichten erweitert, insbesondere was Versicherungs-
anlageprodukte (siehe Pkt. 6) betrifft. 

Es empfiehlt sich den Beratungsprozess des Versicherungsmak-
lers in vier Phasen einzuteilen. Eine Dokumentation hat in al-
len Phasen des Prozesses zu erfolgen. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003415&FassungVom=2022-07-25&Artikel=&Paragraf=28&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003415&FassungVom=2022-07-25&Artikel=&Paragraf=28&Anlage=&Uebergangsrecht=


 

22 
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4.2 Dokumentation 

▪ Als Vorbereitung zur Aus- und Weiterbildung 
(siehe Pkt. 11) bzw. zu Produktvertriebsvorkeh-
rungen (siehe Pkt. 8). 

▪ Bei der Vorstellung dem Kunden gegenüber geht 
es um Transparenz und Offenlegung der Doku-
mente (siehe Pkt. 5). 

▪ Im grundsätzlichen Beratungsgespräch werden 
die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erfragt 
und eine Empfehlung abgegeben. Darüber hinaus 
werden Informationen mittels Informationsblät-
ter erteilt und die Geeignetheit des Produkts ge-
klärt. 

▪ Dokumentation und laufende Betreuung zeich-
nen die Phase der Nachberatung aus. 

 

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen des Beratungsprozesses 
finden sich in 

 - § 28 MaklerG 

 - § 3 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung 

4.3 Das Beratungsgespräch 

Die mit dem Beratungsgespräch im Zusammenhang stehenden 
Pflichten betreffen die Kerntätigkeit des Versicherungsmak-
lers. Nach § 28 Z 3 MaklerG hat der Versicherungsmakler den 
Umständen des Einzelfalls entsprechend nach dem bestmögli-
chen Versicherungsschutz zu vermitteln; es gilt also weiterhin 
das best-advice-Prinzip. 

§ 3 Abs. 1 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung re-
gelt den sog. Wünsche-und-Bedürfnis-Test, nach dem die 
Wünsche und Bedürfnisse des Kunden erfasst werden. Auch 
bisher war der Versicherungsmakler bereits nach § 28 Z 1  

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003415&FassungVom=2022-07-25&Artikel=&Paragraf=28&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&FassungVom=2019-07-01&Artikel=&Paragraf=3&Anlage=&Uebergangsrecht=
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MaklerG zur Erstellung einer angemessenen Risikoanalyse und 
eines Deckungskonzepts verpflichtet. Im Rahmen des Wün-
sche-und-Bedürfnis-Tests ist auf subjektive Faktoren einzuge-
hen und diese festzuhalten. 

In diesem Zusammenhang sind dem Kunden jedenfalls die ob-
jektiven Informationen über das Produkt so verständlich zu 
erteilen, damit er seine Entscheidung wohlinformiert treffen 
kann. Diese Informationen müssen der Komplexität des ange-
botenen Produktes und der Art des Kunden entsprechen  
(§ 3 Abs. 4 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung). 
Jedes angebotene Produkt muss den individuellen Wünschen 
und Bedürfnisse des Kunden entsprechen. Im Sinne einer per-
sönlichen Empfehlung hat der Versicherungsmakler zu erläu-
tern und beraten, warum ein bestimmtes Produkt den Wün-
schen und Bedürfnissen des Kunden am besten entspricht,  
(§ 3 Abs. 2 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung). 
Eine Dokumentation der Empfehlung sollte vorgenommen wer-
den. Die Pflicht zur Beratung besteht für Versicherungsmakler 
in jedem Fall, im Gegensatz zu Versicherungsunternehmen 
und deren Außendienst (§ 132 Abs. 2 VAG) und zu selbständi-
gen Versicherungsagenten, die diese aber auch nur unter ganz 
bestimmten Umständen abbedingen können (§ 3 Abs. 3 der 
Standesregeln für Versicherungsvermittlung). Die Pflicht zur 
Durchführung eines Wünsche-und-Bedürfnis-Tests bleibt aber 
auch bei Beratungsverzicht bestehen. 

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass bei Nichtlebensversiche-
rungsprodukten die verpflichteten relevanten Informationen 
mittels eines standardisierten Informationsblattes erteilt 
werden (§ 3 Abs. 7 der Standesregeln für Versicherungsver-
mittlung). 

Unterschied objektive Informationen / relevante Informati-
onen: 

▪ Objektive Informationen beziehen sich auf den 
konkreten Kunden. 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-02-15&Artikel=&Paragraf=132&Anlage=&Uebergangsrecht=
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▪ Relevante Informationen werden mittels stan-
dardisierten Informationsblattes erteilt, dass 
grundsätzlich vom Konzipierer des Produktes er-
stellt wird (also i.d.R. vom Versicherer). Diese 
Informationen sind auch beim beratungslosen 
Vertrieb zu erteilen. 

 

Wichtig: 

Im Gegensatz zu bestimmten Konstellationen der Vermittlung 
durch Versicherungsagenten besteht für Versicherungsmakler 
nach § 28 MaklerG immer eine Beratungspflicht (Ausnahme: 
Großrisiken). 

Im Bereich des Vertriebs von Versicherungsanlageprodukten 
bestehen noch weitreichendere Verpflichtungen im Beratungs-
prozess (siehe Pkt. 6).  

Das Versicherungsunternehmen muss keinen Wünsche-und-Be-
dürfnis-Test durchführen, wenn der Vertrag über einen Versi-
cherungsmakler (oder über einen anderen dazu berechtigten 
Dritten) vertrieben wird (§ 131 Abs. 3 VAG). Das Versicherungs-
unternehmen darf hier grundsätzlich darauf vertrauen, dass 
der berechtigte Dritte den Wünsche-und-Bedürfnis-Test durch-
führt. Das gilt nicht, falls das Versicherungsunternehmen be-
rechtigterweise Grund zur Annahme hat, dass der Dritte dem 
Versicherungsnehmer Verträge anbietet, die dessen Wünschen 
und Bedürfnissen nicht entsprechen. Solche Anhaltspunkte 
können sich aus Beschwerden der Versicherungsnehmer oder 
Hinweisen der FMA ergeben. 

 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-02-15&Artikel=&Paragraf=131&Anlage=&Uebergangsrecht=
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4.4 Checkliste, To-dos & Musterformulare 

▪ Checkliste 

Wünsche-und-Bedürfnis-Test ✓ 

Persönliche Empfehlung  ✓ 

Objektive Produktinformationen  ✓ 

Relevante Informationen mittels standardisier-
ten Informationsblattes 

✓ 

Dokumentation der Empfehlung ✓ 

▪ To-dos 

▪ Erfragen der Wünsche und Bedürfnisse des Kun-
den und Dokumentation; 

▪ Beachten, dass Informationen dem Kunden und 
Produkt entsprechen; 

▪ Genaue Beratung und Erläuterung, warum ein 
Produkt am besten für den Kunden geeignet ist; 

▪ Abgabe einer Empfehlung 

▪ Dokumentation des gesamten Beratungsprozes-
ses insbesondere der Empfehlung; 

▪ Übergabe des standardisierten Informationsblat-
tes an den Kunden mit dem Hinweis, dass dieses 
die relevanten Informationen über das Versiche-
rungsprodukt enthält. 
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▪ Musterformulare 

Unverbindliches Muster für  

▪ Beratungsprotokoll Auftragserteilung 

▪ Beratungsprotokoll Sparte Kfz 

▪ Checkliste Beratungsprozess 

Im Mitgliederbereich der WK-Serviceseite des Fachverbandes 
der Versicherungsmakler finden Sie diese Dokumente als be-
arbeitbare Word-Dokumente. 

 

  

https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/protokoll-beratung-auftragserteilung.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/protokoll-beratung-auftragserteilung.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/protokoll-kfz-teil-c.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/checkliste-beratungsprozess.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/checkliste-beratungsprozess.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/muster-vertragsgrundlagen
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5. INFORMATIONS- UND AUSHÄNDIGUNGS-
PFLICHTEN 

5.1 Allgemeines und Rechtsgrundlagen 

In diesem Kapitel werden die zusätzlich zum Beratungsprozess 
bestehenden Informations- und Spezialpflichten für Versiche-
rungsanlageprodukte (Informationspflichten und Aushändi-
gungspflichten) dargestellt; darüber hinaus wird auf die Art 
der Auskunftserteilung eingegangen. 

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für die Informations-
pflichten finden sich in 

 - § 1 Abs. 5 ff der Standesregeln für Versicherungsver-

mittlung 

 - § 5 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung 

 

Nichts Neues stellt die Pflicht zum Auftritt als Versicherungs-
makler und Berater in Versicherungsangelegenheiten im  
Geschäftsverkehr dar. Auch die Vorschriften über Geschäfts-
papiere haben sich grundsätzlich nicht geändert.  

Marketingmeldungen sind als solche zu kennzeichnen und ha-
ben redlich richtig und eindeutig zu sein (§ 1 Abs. 2 Standes-
regeln für Versicherungsvermittlung). 

In den Geschäftspapieren ist darüber hinaus deutlich hinzuwei-
sen, wenn die Tätigkeit der Versicherungsvermittlung als Ne-
bengewerbe, eingeschränktes Gewerbe, oder in Nebentätig-
keit ausgeübt wird. Diese Hinweispflicht besteht auch, wenn 
der Vermittler zum Empfang von Prämien berechtigt ist.  

Zudem hat der Vermittler vor Vertragsabschluss dem Kunden 
Informationen über seine Identität und Anschrift, die Beteili-
gungsverhältnisse an seinem Unternehmen, Maßnahmen hin-
sichtlich Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung und seine 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=5&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Registereintragung zu geben (§ 1 Abs. 9 Standesregeln für Ver-
sicherungsvermittlung). 

Informationen bezüglich Vergütung sind unter Pkt. 10 zu  
finden. 

5.2 Auskunftserteilung 

Die diesbezüglichen Regelungen finden sich im § 5 der Stan-
desregeln für Versicherungsvermittlung. 

Ihr Anwendungsbereich (§ 5 Abs. 1 der Standesregeln für Ver-
sicherungsvermittlung) bezieht sich auf: 

▪ Offenlegung; 

▪ Beratung; 

▪ Kundeninformation Versicherungsanlagepro-
dukte. 

Die Auskünfte sind folgendermaßen zu erteilen: 

▪ in klarer verständlicher Form und 

▪ auf Papier oder 

▪ dauerhaftem Datenträger (§ 5 Abs. 2 und Abs. 4 
der Standesregeln für Versicherungsvermittlung: 
Auskunftserteilung ist angemessen und Kunde 
hatte Wahl zwischen dieser und der Papierform) 
oder 

▪ auf der Webseite (wenn gewisse Voraussetzun-
gen erfüllt sind)  

Nicht mehr ausreichend sind mündliche Auskünfte. 

Gemäß § 5 Abs. 5 und Abs. 6 der Standesregeln für Versiche-
rungsvermittlung ist die Webseite ausreichend, wenn: 

▪ der Zugang für den Kunden personalisiert oder 
die Erteilung in dieser Art angemessen ist (d.h. 
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wenn der Kunde nachweislich regelmäßig Inter-
netzugang hat); 

▪ der Kunde hat zugestimmt; 

▪ die Adresse elektronisch mitgeteilt wurde; 

▪ die Verfügbarkeit der Auskünfte gewährleistet 
ist. 

Im Falle eines Telefonverkaufes (§ 5 Abs. 7 der Standesregeln 
für Versicherungsvermittlung) müssen die vorgenannten Aus-
künfte gemäß § 5 Abs. 1 oder Abs. 2 der Standesregeln für 
Versicherungsvermittlung unmittelbar nach Abschluss des 
Versicherungsvertrages erteilt werden. 

5.3 Aushändigungspflichten 

Im Zusammenhang mit Informationspflichten stehen die sog. 
Aushändigungspflichten. Gemäß den ausführenden Vorschrif-
ten der IDD sind relevante Informationen in verständlicher 
Form mittels standardisierter Informationsblätter vor Ver-
tragsabschluss zur Verfügung zu stellen. Auf die Aktualität die-
ser Informationsblätter ist zu achten. Zu unterscheiden sind 
solche für  

▪ Nicht-Lebensversicherungsprodukte (IPID), 

▪ Versicherungsanlageprodukte (KID) und 

▪ Lebensversicherungsprodukte, die keine Versi-
cherungsanlageprodukte sind (LIPID – siehe Pkt. 
6).  
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Nicht- 
Lebens 

versicherungs- 
produkte 

Versicherungs- 
anlage- 

produkte 
(IBIPs) 

Lebens- 
versicherungs- 
produkte, die 

keine IBIPs 
sind 

auszuhändi-
gende Doku-
mente 

IPID 
(Insurance 
Product  

Information 
Document) 

KID  
(Key Informa-

tion Document) 

LIPID  
(Life Insurance 

Product 
 Information 
Document) 

Anwendungs- 
bereich 

Nicht- 
Lebensver- 
sicherungs-   
produkte 

Versicherungs- 
anlageprodukte 

Lebensver- 
sicherungs- 

produkte, die 
keine IBIPs 

sind, z.B. reine 
Erlebensver- 

sicherung 

Rechtsgrundlage 
VO Standes- 

regeln 
PRIIPs-VO 

VO Standes- 
regeln 

5.4 To-dos 

▪ Auskünfte sind immer schriftlich zu erteilen; 

▪ Mit dem Kunden die Form der Auskunftserteilung 
besprechen (insbesondere dauerhafter Datenträ-
ger, Webseite); 

▪ Weiterhin Beachtung der Regeln bezüglich Auf-
tritts im Geschäftsverkehr, Gestaltung der Ge-
schäftspapiere, Offenlegung von Beteiligungen; 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1286&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
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▪ Bereithaltung der relevanten standardisierten 
Informationsblätter. 

▪ Die Auskünfte sind im Falle eines Telefonverkau-
fes unmittelbar nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages zu erteilen. 

▪ Mehr Informationen, insbesondere um Informati-
onserteilung im digitalen Vertrieb entnehmen 
sie bitte dem Leitfaden für den Digitalen Ver-
trieb. 

 

  

https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/leitfaden-digitaler-vertrieb.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/leitfaden-digitaler-vertrieb.pdf
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6. VERSICHERUNGSANLAGEPRODUKTE 

6.1 Allgemeines und Rechtsgrundlagen 

Einen besonderen Schwerpunkt setzt die IDD im Bereich der 
sog. Versicherungsanlageprodukte. Da sie oft als Ersatz für Fi-
nanzinstrumente angesehen werden, soll durch spezielle Re-
gelungen ein ausreichender Anlegerschutz gewährleistet wer-
den. Daher wird den Versicherungsanlageprodukten in der IDD 
und in den Standesregeln für Versicherungsvermittlung jeweils 
ein eigenes Kapitel gewidmet. 

Nach § 137 Abs. 5 Z 8 GewO ist ein Versicherungsanlagepro-
dukt ein Versicherungsprodukt, das einen Fälligkeitswert oder 
einen Rückkaufswert bietet, der vollständig oder teilweise  
direkt oder indirekt Marktschwankungen ausgesetzt ist.  

Beispiele für Versicherungsanlageprodukte: 

▪ Fonds- und indexgebundene Lebensversicherun-
gen; 

▪ Kapitallebensversicherungen; 

▪ prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge. 

 

Keine Versicherungsanlageprodukte sind: 

▪ Reine Risikolebensversicherungen und Nichtle-
bensversicherungsprodukte, selbst wenn sie ei-
nen gewissen Anlagecharakter haben; 

▪ Altersvorsorgeprodukte, deren Zweck vorrangig 
darin besteht dem Anleger im Ruhestand ein 
Einkommen zu gewähren; 

▪ betriebliche Kollektivversicherung. 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für Versicherungsanlage-
produkte finden sich in 

 - Art. 2 Abs. 1 Z. 17 IDD bzw. Art. 26 - 30 IDD 

 - § 8 - 10 der Standesregeln für Versicherungsvermitt-

lung 

 - Art. 4 Nr. 2 VO PRIIPs 

 - Art. 5 - 8 Abs. 1 Del VO IBIPs 

 - § 135 VAG (für Versicherungsunternehmen und deren 

Außendienst) 

 - Delegierte Verordnung (EU) 2021/1257  

 

 

Wie auch bei sonstigen Versicherungsprodukten muss der Ver-
sicherungsmakler den Wünsche-und-Bedürfnis-Test durch-
führen und eine dokumentierte Empfehlung abgeben (siehe 
Pkt. 4).  

6.2 Besonderheiten 

Zusätzlich zu den allgemeinen Informationspflichten des Ver-
sicherungsmaklers gemäß Pkt 5. bestehen bei Versicherungs-
anlageprodukten weitergehende Informationspflichten des 
Versicherungsvermittlers: Der Versicherungsmakler hat auf 
Dauer wirksame, geeignete und angemessene organisatorische 
und verwaltungsmäßige Maßnahmen zu ergreifen, um Interes-
senkonflikte zu vermeiden. Reichen diese Maßnahmen nach 
vernünftigem Ermessen nicht aus, muss der Versicherungsmak-
ler dem Kunden die Art und Quelle von Interessenkonflikten 
vor Abschluss des Vertrages offenlegen (§ 8 Abs. 3 der Stan-
desregeln für Versicherungsvermittlung). Diese Offenlegung 
muss mittels eines dauerhaften Datenträgers erfolgen und je 
nach Art des Kunden ausreichend ausführlich sein (§ 8 Abs. 4 
der Standesregeln für Versicherungsvermittlung). § 9 der Stan-
desregeln für Versicherungsvermittlung legt zusätzliche Anfor-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0097&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1286&from=lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2359&from=EN
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-03-02&Artikel=&Paragraf=135&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1257&from=EN
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derungen in Bezug auf Vergütung fest: Eine Verletzung der In-
teressenwahrungspflicht wird unabhängig davon angenom-
men, ob die Interessen des Kunden tatsächlich beeinträchtigt 
wurden: Die Zahlung/der Erhalt einer nicht nach § 9 der Stan-
desregeln für Versicherungsvermittlung entsprechenden Ver-
gütung ist dann jedenfalls eine Pflichtverletzung nach der Ver-
pflichtung zu Handeln in Best-Interest nach § 1 der Standesre-
geln für Versicherungsvermittlung. 

So hat der Versicherungsmakler dem Kunden angemessene In-
formationen über den Vertrieb und sämtliche Kosten sowie da-
mit verbundene Gebühren zu geben (§ 9 Abs. 1 der Standesre-
geln für Versicherungsvermittlung). 

Darüber hinaus ist zu informieren, ob eine regelmäßige Beur-
teilung der Eignung des Produkts durch den Versicherungsmak-
ler vorgenommen wird. Geeignete Leitlinien bzw. Warnhin-
weise in Bezug auf verbundene Risiken sind darzulegen. 

Es sind auch Angaben zu sämtlichen Kosten und verbundenen 
Gebühren, Informationen über den Vertrieb des Versiche-
rungsanlageproduktes, ggf. Beratungskosten, Kosten des dem 
Kunden empfohlenen Versicherungsanlageproduktes sowie wie 
der Kunde Zahlung leisten kann, zu machen. 

Alle Informationen über Kosten und Gebühren, die nicht durch 
das zugrundeliegende Marktrisiko verursacht werden, sind in 
aggregierter (zusammengeführter) Form zu erteilen, um den 
Kunden die Möglichkeit zu geben, die Gesamtkosten als auch 
die Auswirkungen auf die Rendite zu verstehen. Auch eine Auf-
stellung nach Posten kann verlangt werden. Über das Recht 
darauf ist zu belehren. Diese Informationen sind mindestens 1 
x im Jahr zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen kön-
nen in standardisierter Form gegeben werden (§ 9 Abs. 2 der 
Standesregeln für Versicherungsvermittlung). 

Die Informationen sind so zu erteilen, dass (potenzielle) Kun-
den Art und Risiko des Produktes verstehen können und wohl-
informiert entscheiden können. 
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Der Versicherungsmakler muss gemäß § 10 Abs. 1 der Standes-
regeln für Versicherungsvermittlung vom Kunden folgende, 
über den Wünsche-und-Bedürfnis-Test hinausgehende, Infor-
mationen einholen: 

▪ Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden hin-
sichtlich des konkreten Produkts 

▪ finanzielle Verhältnisse 

▪ Fähigkeit, Verluste zu tragen 

▪ Anlageziele 

▪ Risikotoleranz 

Es findet eine Art „Geeignetheitstest“ statt, der zugleich 
auch die Grundlage für die sog. Geeignetheitserklärung bil-
det: Gemäß § 10 Abs. 1 der Standesregeln für Versicherungs-
vermittlung muss anhand der ermittelten Daten und Informa-
tionen ein Kundenprofil in Bezug auf den speziellen Produkttyp 
erstellt werden auf Basis dessen das passende Versicherungs-
anlageprodukt angeboten wird. 

 

Ende April 2021 wurden Änderungen an der Delegierten Ver-
ordnungen zur IDD und zu MiFID II veröffentlicht, um Nachhal-
tigkeitsfaktoren und -präferenzen in die Beratung für IBIPs ein-
zubeziehen. Für den Versicherungsbereich relevant ist die De-
legierte Verordnung (EU) 2021/1257 der Kommission vom 21. 
April 2021 zur Änderung der delegierten Verordnungen (EU) 
2017/2358 und (EU) 2017/2359 im Hinblick auf die Einbezie-
hung von Nachhaltigkeitsfaktoren, -risiken und -präferenzen in 
die Aufsichts- und Lenkungsanforderungen an Versicherungs-
unternehmen und Versicherungsvertreiber sowie in die für den 
Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten geltenden Infor-
mationspflichten und Wohlverhaltensregeln. Sie gilt seit dem 
2.8.2022. Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem Leit-
faden Sustainable Finance. 

https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/leitfaden-sustainable-finance.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/leitfaden-sustainable-finance.pdf
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Ein Verzicht auf den Geeignetheitstest ist für Kunden von Ver-
sicherungsmaklern nicht möglich. Im Falle eines Beratungsver-
zichts, der eingeschränkt für Kunden von selbständigen Versi-
cherungsagenten und von Versicherungsunternehmen und de-
ren Außendienst möglich ist, entfällt für selbständige Versi-
cherungsvermittler (§ 10 Abs. 3 der Standesregeln für Versi-
cherungsvermittlung) und für Versicherungsunternehmen 
(§ 135b VAG) die Verpflichtung einen Geeignetheitstest durch-
zuführen. Diesfalls ist jedoch ein sogenannter „Angemessen-
heitstest“ - zusätzlich zum Wünsche-und-Bedürfnis-Test - 
durchzuführen und es besteht eine Warnpflicht des Versiche-
rungsvertreibers. 

 

Geeignetheitserklärung: 

Der Versicherungsmakler hat diese vor Vertragsabschluss zu-
sätzlich zum Beratungsprotokoll mittels eines dauerhaften Da-
tenträgers dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Es handelt 
sich dabei um eine Erklärung, welche die Produkteignung be-
trifft und in der ausgeführt wird, wie die erbrachte Beratungs-
leistung und die Art und Weise, in der diese erbracht wurde, 
den Zielen und kundenspezifischen Merkmalen entspricht (§ 10 
Abs. 5 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung). 

 

Beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten sind noch 
folgende weitergehende Dokumentationspflichten zu beach-
ten: 

Es sind Aufzeichnungen zu führen, die alle Dokumente enthal-
ten, die die getroffenen Vereinbarungen bezüglich der Rechte 
und Pflichten von Kunden und Vermittlern beinhalten  
(§ 10 Abs. 4 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung). 

Gemäß § 10 Abs. 5 der Standesregeln für Versicherungsver-
mittlung sind Berichte in angemessener Form über erbrachte 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-03-02&Artikel=&Paragraf=135b&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Dienstleistungen dem Kunden mittels dauerhaften Datenträ-
gers zur Verfügung zu stellen. Diese regelmäßigen Berichte 
müssen folgenden Ansprüchen Rechnung tragen: 

▪ Art und Komplexität des Versicherungsanlage-
produkts; 

▪ Art der für den Kunden erbrachten Dienstleis-
tung und Kosten. 

Zu beachten ist, dass Art. 8 IBIP-VO darauf abstellt, wann ein 
Anreiz als nachteilig für die Qualität der Dienstleistung zu be-
trachten ist: Eine Vergütung ist dann unzulässig, wenn sie ei-
nen Anlass/Anreiz bietet, entgegen den besten Interessen 
des Kunden ehrlich, redlich und professionell zu handeln. 

6.3 Checkliste, To-dos & Musterformulare 

▪ Checkliste  

Wünsche-und-Bedürfnis-Test ✓ 

Produktinformationen ✓ 

Kenntnisse und Erfahrungen des Kunden ✓ 

Geeignetheitstest ✓ 

Geeignetheitserklärung ✓ 

Aufzeichnungspflicht ✓ 

Berichtspflicht ✓ 

 

▪ To-dos 

▪ Durchführung und Dokumentation der Wünsche 
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und Bedürfnisse des Kunden; Einholen der Nach-
haltigkeitspräferenzen 

▪ genaue Produktinformation (insbesondere: Kos-
ten, Gebühren, Durchführung eines regelmäßi-
gen Eignungstests, Warnhinweise und Leitlinien, 
Zahlungsmodalitäten); 

▪ Kostenaufstellung grundsätzlich in aggregierter 
Form; 

▪ Gestaltung der Information in verständlicher 
Form; 

▪ Informationen mindestens 1x jährlich; 

▪ Durchführung des Geeignetheitstests; 

▪ Erstellung des Kundenprofils; 

 

▪ Erklärung der geplanten Anlagestrategie und den 
damit verbundenen Risiken; 

▪ Vor Vertragsabschluss: Zur Verfügung stellen der 
Geeignetheitserklärung; 

▪ Dokumentation und Aufbewahrung aller ge-
troffenen Vereinbarungen zwischen Kunden und 
Vermittler. 

 

 

 

▪ Musterformulare 

Unverbindliches Muster einer Geeignetheitsprüfung und–er-
klärung von Versicherungsanlageprodukten:  

im Mitgliederbereich der WK-Serviceseite des Fachver-

https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/geeignetheitspruefung-erklaerung.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/geeignetheitspruefung-erklaerung.pdf
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bands der Versicherungsmakler (www.wko.at/versiche-
rungsmakler; Navigationsfeld „Nur für Mitglieder“) fin-
den Sie dieses Dokument als bearbeitbares Word-Doku-
ment. 

  

https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/muster-vertragsgrundlagen
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/muster-vertragsgrundlagen
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7. BESCHWERDEMANAGEMENT 

7.2 Allgemeines und Rechtsgrundlagen 

Sowohl Produkthersteller als auch Produktvertreiber müssen 
geeignete Vorkehrungen schaffen, die es Anlegern ermögli-
chen, sich über PRIIPs-Hersteller beschweren zu können.  
Weiters ist eine zeitgerechte und sachdienliche Antwort auf 
eine Beschwerde in Bezug auf das Informationsblatt zu ge-
währleisten. Zudem muss es auch bei grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten eine Möglichkeit zur Beschwerde geben. 

Achtung: Bislang sind dem Fachverband keine Fälle bekannt, 
in denen das Vorliegen eines Beschwerdemanagements bei ei-
nem Versicherungsvermittler geprüft wurde. Welche Maßstäbe 
die Gewerbebehörden an das Beschwerdemanagement anset-
zen, ist daher zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen. 

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen für das Beschwerdema-
nagement finden sich in  

 - Art. 7 VO PRIIPs 

7.3 Checkliste  

Erarbeitung (internes) Beschwerde-Procedere 

- Wer ist grundsätzlich für Beschwerdebearbei-
tung zuständig? 

- Bei Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern an-
gebracht: Diejenige Person, die eine Be-
schwerde bearbeitet, sollte nicht mit der Person 
ident sein, über die sich der Kunde beschwert 
hat 

- Zeitlicher Aspekt: Beschwerde zügig beantwor-
ten 

✓ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=DE
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- Beschwerde sachdienlich beantworten 

Dokumentation 

- des Beschwerdeprozesses 

- von Beschwerde und -beantwortung 

✓ 
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8. AUFSICHTS- UND LENKUNGSANFORDERUN-
GEN (PRODUCT OVERSIGHT AND GOVER-
NANCE / POG) 

8.1 Allgemeines & Rechtsgrundlagen 

Mit dem Kapitel über Aufsichts- und Lenkungsanforderungen 
(englisch: Product Oversight and Governance [kurz: POG oder 
POG-Prozess]) stellt die IDD – dem Vorbild von MiFID II folgend 
– neue Regelungen auf, mit denen im Interesse eines wirksa-
men Kundenschutzes die Vorschriften in Bezug auf die Aufsicht 
und Lenkung kohärent auf alle neu entwickelten Versiche-
rungsprodukte sowie auf weitreichende Anpassungen beste-
hender Versicherungsprodukte angewandt werden sollen; dies 
unabhängig von der Art des Produkts und der zum Zeitpunkt 
des Verkaufs geltenden Anforderungen. 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden wollen in diesem Zusam-
menhang (nach dem Vorbild der britischen FCA) den Anleger-
schutz nicht erst am Point-of-Sale, sondern bereits am Beginn 
der Entwicklung eines Produkts durch entsprechende Auf-
sichtsmaßnahmen sicherstellen. Durch den POG-Prozess soll 
eine Regulierung des gesamten Produkt- und Vertriebszyklus 
erfolgen, die bereits bei der Entwicklung und Herstellung eines 
neuen Produkts beginnt. 

Durch das Zusammenspiel der Vorgaben an die POG in der Pro-
duktentwicklungsphase und jener an die Informationspflichten 
und Wohlverhaltensverhaltensregeln im VAG und den Standes-
regeln für Versicherungsvermittlung soll der Grundsatz „trea-
ting customers fairly“ im Versicherungsvertrieb im Sinne eines 
proaktiven, präventiven Kundenschutzes umgesetzt werden. 
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Die wesentlichen Rechtsgrundlagen zum POG-Prozess finden 
sich in 

 - Art. 25 IDD 

 - der direkt wirksamen Delegierten Verordnung (EU) 

2017/2358 der Kommission vom 21. September 2017 

zur Ergänzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 

Aufsichts- und Lenkungsanforderungen für Versiche-

rungsunternehmen und Versicherungsvertreiber 

(kurz: Del VO POG) 

 - § 129 VAG (für Versicherungsunternehmen) sowie 

 - § 8 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung 

8.2 Rollenverteilung in Produkthersteller und  
 Vertreiber 

Im Rahmen der Regelungen über den POG-Prozess kommt der 
Unterscheidung zwischen dem 

▪ Produkthersteller (Produktkonzipierer; „manu-
facturer“) und dem 

▪ Vertreiber („distributor“) 

eine entscheidende Rolle zu, zumal sich die aus diesen Rollen 
ergebenden Pflichten unterschiedlich darstellen. 

Als Produkthersteller gelten diejenigen, bei denen eine Ge-
samtanalyse der Tätigkeiten zeigt, dass sie bei der Konzeption 
und Entwicklung eines Versicherungsprodukts für den Markt 
über Entscheidungsbefugnisse verfügen (Art. 3 Abs. 1 Del VO 
POG). In der Regel werden diese Entscheidungsbefugnisse 
beim Versicherungsunternehmen liegen. 

Von einer derartigen Entscheidungsbefugnis ist auszugehen, 
wenn selbstständig die wesentlichen Merkmale und 
Hauptelemente eines Versicherungsprodukts festgelegt 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2358&from=SV
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&Artikel=&Paragraf=129&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=8&Anlage=&Uebergangsrecht=
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werden, einschließlich Deckung, Preis, Kosten, Risiko, Ziel-
markt, Entschädigung und Garantierechte (Art. 3 Abs. 2 Del VO 
POG). 

Im Sinne einer Klarstellung beschreibt Art. 3 Abs. 3 Del VO POG 
ergänzend, dass die Personalisierung und Anpassung bestehen-
der Versicherungsprodukte im Zusammenhang mit Versiche-
rungsvertriebstätigkeiten für einzelne Kunden sowie die Kon-
zeption individueller Verträge auf Anfrage eines einzigen Kun-
den nicht als Herstellung gelten. 

 

(Zwischen-)Fazit: 

Versicherungsmakler, die Produkte bloß zugunsten der Kunden 
individualisieren (z.B. mit typischen „Maklerklauseln“) werden 
daher i.d.R. nicht bereits dadurch zum Konzipierer, sondern 
bleiben Vertreiber. Dies wird in der Praxis den Regelfall dar-
stellen.  

Auch wenn in der IDD und in der Del VO POG von Herstellen 
und Konzipieren von Versicherungsprodukten durch Versiche-
rungsvermittler die Rede ist, ergibt sich aus der Vorgabe an 
die „Kooperationsvereinbarung“ in Art. 3 Abs. 4 Del VO POG 
und der Tatsache, dass nur Versicherungsunternehmen Träger 
des Versicherungsrisikos sein können, klar, dass es insofern nur 
um das Mitherstellen bzw. Mitkonzipieren eines Versicherungs-
produktes gehen kann: Versicherungsunternehmen sind hin-
sichtlich der Versicherungsprodukte, bei denen sie als  
(Mit-)Versicherer, also Risikoträger fungieren, immer auch 
Hersteller des Versicherungsproduktes. Aufsichtsrechtlich, 
aber auch zivilrechtlich ist daher immer von einer Gesamtver-
antwortung des Versicherungsunternehmens als Versicherer 
und Risikoträger bzw. Vertragspartner des Versicherungsver-
trages auszugehen.  

Es werden ggf. in der Praxis Konstellationen auftreten, in de-
nen sowohl Versicherungsmakler als auch Versicherer derart 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2358&from=SV
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wesentliche Merkmale und Hauptelemente eines Versiche-
rungsprodukts festlegen, dass sie beide als Hersteller gelten. 
In diesem Fall liegt ein sog. co-manufacturing vor. Dazu 
schreibt Art. 3 Abs. 4 Del VO POG vor, dass eine schriftliche 
Vereinbarung zu treffen ist, in der die Co-Hersteller ihre Zu-
sammenarbeit zur Erfüllung der entsprechenden POG-Anforde-
rungen (Produktentwicklungsverfahren, Zielmarktdefinition, 
… inkl. Verfahren, im Wege derer sie sich über die Ermittlung 
des Zielmarkts einig werden, sowie ihre jeweiligen Funktionen 
im Produktgenehmigungsverfahren) festlegen. 

Wenn also in § 7 der Standesregeln für Versicherungsvermitt-
lung von „Versicherungsvermittlern, die Versicherungspro-
dukte zum Verkauf an Kunden konzipieren“ die Rede ist, ist 
damit das co-manufacturing mit einem Versicherungsunter-
nehmen gemeint. 

8.3 Regelungen / Pflichten für Produkthersteller 

Kapitel III der Del VO POG beschreibt die Lenkungsanforderun-
gen für Produkthersteller und normiert zunächst die Imple-
mentierung eines verpflichtenden Produktgenehmigungsver-
fahrens sowohl für neu entwickelte Versicherungsprodukte als 
auch für weitreichende Anpassungen bestehender Versiche-
rungsprodukte.  

Im Wesentlichen regelt Art. 4ff Del VO POG die Verpflichtung 
für Produkthersteller, einen Produktentwicklungsprozess zu 
generieren, Produktprüfungen durchzuführen, Vertriebsstra-
tegien und Zielmärkte festzulegen sowie Produktprüfungen 
und -überwachungen/-bewertungen durchzuführen und die für 
den Zielmarkt angemessenen Vertriebskanäle sorgfältig auszu-
wählen. 

Seit Verbindlichkeit der delegierten VO (EU) 2021/1257 gilt, 
dass bei neu entwickelten Versicherungsprodukten und bei der 
Anpassung bestehender Versicherungsprodukte auch Nachhal-
tigkeitsziele im Rahmen des Produktgenehmigungsverfahrens 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=7&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=7&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1257&from=EN
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und der Zielmarktfestlegung zu berücksichtigen sind. Nachhal-
tigkeitsfaktoren sind zudem im Rahmen der Produktüberwa-
chung regelmäßig zu überprüfen. 

 

Wichtig: 

Konzipieren Versicherungsmakler Versicherungsprodukte ge-
meinsam (gelten sie also – ausnahmsweise – als manufacturer), 
haben sie sämtliche dieser Pflichten ebenso einzuhalten, wie 
dies Versicherungsunternehmen als Produkthersteller zu tun 
haben. Zusätzlich zur Del VO POG ist i.d.Z. hierbei auch § 7 
der Standesregeln für Versicherungsvermittlung zu beachten. 

Nachstehende Aspekte eines Versicherungsproduktes sind je-
denfalls als wesentliche Merkmale und Hauptelemente eines 
Versicherungsprodukts anzusehen: Deckung, Preis, Kosten, 
Risiko, Zielmarkt, Entschädigung und Garantierecht. Die au-
tonome Festlegung eines dieser Merkmale und Elemente durch 
einen Versicherungsvermittler macht diesen zum (Mit-)Her-
steller des Versicherungsprodukts im Sinne der POG-Anforde-
rungen. 

8.4 Regelungen / Pflichten für Vertreiber  

Wie erwähnt, wird im POG-Prozess den Versicherungsmaklern 
üblicherweise die Rolle des Vertreibers zukommen. Die dies-
bezüglichen Lenkungsanforderungen (Kapitel III; Art. 10ff Del 
VO POG, § 7 Abs. 3 der Standesregeln für Versicherungsver-
mittlung) haben sog. Produktvertriebsvorkehrungen zum 
zentralen Inhalt. Diese haben angemessene Maßnahmen und 
Verfahren zu umfassen, um sämtliche sachgerechten Informa-
tionen zu den Versicherungsprodukten, die den Kunden ange-
boten werden sollen, bei den Herstellern einzuholen und diese 
Versicherungsprodukte in vollem Umfang zu verstehen. Der 
Pflichtenkatalog umfasst dabei auch die schriftliche Festle-
gung dieser Vorkehrungen für den Produktvertrieb und die 
Zurverfügungstellung für die betreffenden Mitarbeiter. Damit 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=7&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=7&Anlage=&Uebergangsrecht=
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soll u.a. sichergestellt werden, dass Benachteiligungen der 
Kunden verhindert werden, dass ein ordnungsgemäßer Umgang 
mit Interessenkonflikten unterstützt wird und dass den Zielen, 
Interessen und Merkmalen der Kunden gebührend Rechnung 
getragen wird. Weiters ist zu gewährleisten, dass die entspre-
chenden Produktinformationen beim Produkthersteller ange-
fordert und die Produkte im Zielmarkt vertrieben werden. 

Die Produktvertriebsvorkehrungen sind regelmäßig auf deren 
Gültigkeit und Aktualität hin zu überprüfen und ggf. anzupas-
sen; die interne Einhaltung dieser Vorkehrungen (z.B. durch 
interne Schulungen der Mitarbeiter) sicherzustellen. 

Erkennt ein Versicherungsmakler die mangelnde Zielmarkt-
Eignung eines Produkts oder sieht er nachteilige Auswirkungen 
auf den Kunden, ist er verpflichtet, den Produkthersteller un-
verzüglich darüber in Kenntnis zu setzen und ggf. seine Ver-
triebsstrategie für das betreffende Versicherungsprodukt zu 
ändern. 

Nachdem – wie unter Pkt. 8.3. erwähnt – Produkthersteller re-
gelmäßige Produktprüfungen durchzuführen haben (und dabei 
u.a. prüfen müssen, ob/inwieweit die Vertreiber innerhalb des 
Zielmarktes agieren), haben Vertreiber den Produktherstel-
lern auf Verlangen alle relevanten Verkaufsinformationen zur 
Verfügung zu stellen (Art. 10 Abs. 6 UAbs. 3 Del VO POG)  

Dabei sollte klargestellt werden, dass einerseits diese Prüfung 
nicht die Einhaltung der Vertriebsvorschriften umfasst und, 
dass die Überwachungstätigkeiten dem Rechtsrahmen der be-
treffenden Vertriebskanäle Rechnung zu tragen haben. Sowohl 
Art. 25 IDD als auch § 129 Abs. 3 VAG 2016 und Art. 7 Abs. 2 
der Standesregeln für Versicherungsvermittlung sprechen in 
diesem Zusammenhang von „zumutbaren Schritten“ für Konzi-
pierer (bei Versicherungsmaklern immer co-manufacturer), 
die zu unternehmen sind um zu gewährleisten, dass die Versi-
cherungsprodukte an den bestimmten Zielmarkt vertrieben 
werden. 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&Artikel=&Paragraf=129&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Last but not least sind sämtliche in Bezug auf ihre Produktver-
triebsvorkehrungen ergriffenen Maßnahmen zu dokumentie-
ren, zu Prüfungszwecken aufzubewahren und den zuständigen 
Behörden auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. 

8.5 Checkliste, To-dos & Musterformulare  

▪ Checkliste für Vertreiber 

Einrichtung schriftlicher Produktvertriebsrichtlinien  

= angemessene Verfahren & Maßnahmen, um  

- vom Produkthersteller sämtliche 
sachgerechten Informationen zu den 
Versicherungsprodukten vom Her-
steller einzuholen,  

- Versicherungsprodukte im vollen 
Umfang zu verstehen. 

✓ 

Wahl (und wohl auch Dokumentation) einer Vertriebs-

strategie in Entsprechung der Vertriebsstrategie des 

Herstellers und des Zielmarktes  

✓ 

Regelmäßige Überprüfung inkl. allfälliger Anpassung 

der Produktvertriebsrichtlinien  
✓ 

Bei Aufforderung durch Produkthersteller: Versorgung 

des Herstellers mit allen relevanten Verkaufsinforma-

tionen  

✓ 

Dokumentation und Aufbewahrung aller Maßnahmen in 

Bezug auf die getroffenen Produktvertriebsvereinba-

rungen. 

✓ 
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▪ To-dos 

Rollenverteilung: 

Prüfung, ob man als Versicherungsmakler auf die Konzipierung 
von Versicherungsprodukten so starken Einfluss nimmt, dass 
co-manufacturing vorliegt. Falls der Versicherungsmakler Ein-
fluss auf Deckung, Preis, Kosten, Risiko, Zielmarkt, Entschädi-
gung und Garantierecht nimmt, ist jedenfalls von einem co-
manufacturing auszugehen. 

Produktkonzipierer: 

Einhaltung der Regelungen zur Produktherstellung, insb. 

 - Erstellung eines Produktgenehmigungsverfahrens 

 - inkl. Zielmarktfestlegung, regelmäßiger Überprüfung 
der Produkte und des Zielmarktes etc. und inkl. 

 - Zurverfügungstellung sämtlicher sachgerechten Infor-
mationen zum Versicherungsprodukt und zum          
Produktgenehmigungsverfahren an die Vertreiber 

auf der Grundlage von Art. 25 Abs. 1 UAbs. 2 – 5 IDD und i.S.d. 
der Art. 4 – 9 Del VO POG sowie § 7 der Standesregeln für Ver-
sicherungsvermittlung. 

sog. co-manufacturing: 

Erstellung einer schriftlichen Vereinbarung der Co-Konzipie-
rer, in der ihre Zusammenarbeit zur Erfüllung der entspre-
chenden POG-Anforderungen (Produktentwicklungsverfahren, 
Zielmarktdefinition, etc. inkl. der Verfahren, im Wege derer 
sie sich über die Ermittlung des Zielmarkts einig werden, sowie 
ihre jeweiligen Funktionen im Produktgenehmigungsverfah-
ren) festgelegt wird. 
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▪ Musterformulare  

 Unverbindliches Muster einer Produktvertriebsvorkeh-
rung (inkl. Checkliste):  

 

Im Mitgliederbereich der WK-Serviceseite des Fachver-
bandes der Versicherungsmakler (www.wko.at/versiche-
rungsmakler; Navigationsfeld „Nur für Mitglieder“) fin-
den Sie dieses Dokument als bearbeitbares Word-Doku-
ment. 

  

https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/checkliste-musterformular-pog.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/checkliste-musterformular-pog.pdf
http://www.wko.at/versicherungsmakler
http://www.wko.at/versicherungsmakler
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9. INTERESSENKONFLIKTE BEIM VERTRIEB 
VON VERSICHERUNGSANLAGEPRODUKTEN 

9.1 Allgemeines & Rechtsgrundlagen 

Die IDD beschreibt in Erwägungsgrund 39, dass das zunehmend 
größere Spektrum von Tätigkeiten, die viele Versicherungsver-
mittler und -unternehmen gleichzeitig ausüben, das Potenzial 
für Interessenkonflikte zwischen diesen verschiedenen Tätig-
keiten und dem Kundeninteresse erhöht hätte. Daher sei es 
erforderlich, Bestimmungen vorzusehen, die sicherstellen, 
dass solche Interessenkonflikte die Interessen der Kunden 
nicht beeinträchtigen. Dabei wird seitens der IDD insb. auch 
ein Konnex zur Vergütung der Versicherungsvertreiber herge-
stellt, da die Gefahr bestünde, dass sich vergütungsbezogene 
Anreize negativ auf die Qualität der Dienstleistung für den 
Kunden auswirken können, dass also das Absatzinteresse des 
Vertriebs den Kundeninteressen an einem bedürfnisoptima-
len Produkt gegenübersteht (vgl. dazu z.B. ErwG 57 der IDD). 
Bereits Art. 19 IDD benennt daher unter dem Titel „Interes-
senkonflikte und Transparenz“ diverse Informationspflichten, 
die teils in Pkt. 5. und teils in Pkt. 10. beschreiben werden. In 
Hinblick auf Interessenkonflikte ist Art. 17 IDD für alle Versi-
cherungsproduktezentral: Danach muss jeder Versicherungs-
vertreiber seinen ganzen Vertrieb am generellen Gebot aus-
richten, im bestmöglichen Interesse des Kunden zu handeln. 
Ein Versicherungsvertreiber darf weder durch Vergütung oder 
Verkaufsziele noch auf andere Weise Fehlanreize setzen. Dem 
Versicherungsvertreiber ist alles verboten, was Anreize für ihn 
oder seine Angestellten schaffen könnte, einem Kunden eine 
Versicherung zu empfehlen, obwohl er in der Lage wäre, eine 
andere, den Bedürfnissen des Kunden besser entsprechende 
Versicherung anzubieten. 

Die IDD klärt selbst kaum, wie der europäische Gesetzgeber 
die Neuregelung und die darin enthaltenen unbestimmten 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=DE
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Rechtsbegriffe verstanden wissen will. Allein der 46. Erwä-
gungsgrund der IDD stellt fest, dass die Vergütungspolitik von 
Versicherungsvertreibern nicht ausschließe, im Einklang mit 
dem besten Interesse des Kunden zu handeln. 

Allerdings hat die Europäische Kommission speziell für Versi-
cherungsanlageprodukte  auf Basis von Art. 28. Abs. 4, Art. 29 
Abs. 4, Art. 30 Abs. 6 IDD eine direkt wirksame Delegierte 
Verordnung (Delegierte Verordnung (EU) 2017/2359 der Kom-
mission vom 21. September 2017 zur Ergänzung der Richtlinie 
(EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates in 
Bezug auf die für den Vertrieb von Versicherungsanlagepro-
dukten geltenden Informationspflichten und Wohlverhaltens-
regeln; kurz: Del VO IBIPs) erlassen, die sich mit Interessen-
konflikten im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Versi-
cherungsanlageprodukten auseinandersetzt.  

Die Standesregeln für Versicherungsvermittlung greifen in 
§ 1 Abs. 1 – 3 sowie in § 8 als zusätzliche Regelung für Versi-
cherungsanlageprodukte die Thematik der Interessenkonflikte 
auf. § 128 Abs. 1 -3 VAG und in Bezug auf Versicherungsanla-
geprodukte § 135 VAG stellen die entsprechende innerstaatli-
che Umsetzung für Versicherungen und deren Außendienst dar. 

 

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen zum Thema Interessen-
konflikte finden sich in 

 - Art. 17 und 19 sowie Art. 27 IDD 

 - Kapitel II (= Art. 3 – 8) Del VO IBIPs 

 - § 1 Abs. 1 – 3 und § 8 der Standesregeln für Versiche-

rungsvermittlung 

 - für Versicherungsunternehmen: §§ 128 Abs. 1 – 3 und 

135 VAG 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2359&from=EN
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2015/34/P128/NOR40243426?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=128&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=29.12.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=VAG&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e2f5fd20-263e-4e29-85c1-84fd81a676de
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-03-03&Artikel=&Paragraf=135&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2359&from=EN
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2015/34/P128/NOR40243426?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=128&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=29.12.2022&VonInkrafttretedatum=&BisInkrafttretedatum=&VonAusserkrafttretedatum=&BisAusserkrafttretedatum=&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=VAG&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=e2f5fd20-263e-4e29-85c1-84fd81a676de
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-03-03&Artikel=&Paragraf=135&Anlage=&Uebergangsrecht=
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9.2 Ermittlung und Beurteilung von Interessens- 
konflikten 

Weder die IDD noch die Del VO IBIPs und auch nicht die Stan-
desregeln beinhalten eine Legaldefinition des Begriffes „Inte-
ressenkonflikt“.  

Man wird sich bei der diesbezüglichen Beurteilung jedoch an 
Art. 3 Del VO IBIPs orientieren können, wonach relevant ist, 
ob das Interesse am Ergebnis der Versicherungsvertriebstätig-
keiten 

▪ mit dem Interesse des Kunden bzw. potenziellen 
Kunden am Ergebnis der Versicherungsvertrieb-
stätigkeiten übereinstimmt oder nicht bzw. 

▪ das Ergebnis der Versicherungsvertriebstätigkei-
ten zum Nachteil des Kunden beeinflussen kann. 

Dabei ist zumindest zu berücksichtigen, ob 

▪ es wahrscheinlich ist, einen finanziellen Gewinn 
zu erzielen oder einen finanziellen Verlust zum 
potenziellen Nachteil des Kunden zu vermeiden, 

▪ ein finanzieller oder anderer Anreiz besteht, die 
Interessen eines anderen Kunden oder Gruppe 
von Kunden den Interessen des Kunden vorzuzie-
hen, 

▪ eine Involvierung in die Verwaltung oder Ent-
wicklung eines Versicherungsanlageprodukts vor-
liegt, insb. wenn eine Einflussmöglichkeit auf 
die Preisgestaltung solcher Produkte oder ihrer 
Vertriebskosten gegeben ist. 

 

 

 

 



 

55 

 

(Zwischen-)Fazit: 

Stimmt das vertriebliche Absatzinteresse mit dem Kundenin-
teresse nicht überein und/oder kann dieses Absatzinteresse 
die vertrieblichen Aktivitäten derart beeinflussen, dass sie 
sich zum Nachteil des Kunden auswirken, liegt ein Interessen-
konflikt vor. 

Die Tatsache, dass ein Interessenkonflikt vorliegt, bedeutet 
für sich genommen noch nicht, dass die vertriebliche Aktivität 
(automatisch) verboten ist oder einzustellen ist. Vielmehr be-
steht die wesentliche Neuerung der sehr weitreichenden Inte-
ressenwahrungspflichten der Kunden (und zwar für alle Ver-
triebskanäle von Versicherungsprodukten) darin, dass der Ver-
trieb von Versicherungsprodukten nicht unabhängig vom indi-
viduellen Kundenbedarf forciert werden darf. Mit anderen 
Worten bedeutet ein Handeln nach der Verpflichtung zu Best 
Interest, dass aus der Perspektive vor Vertragsabschluss im 
Fall eines Interessenkonfliktes den Interessen der Versiche-
rungskunden vor jenen der Versicherungsvertreiber der Vor-
tritt zu lassen ist. 

Insbesondere Versicherungen und deren Außendienst, aller-
dings auch selbständige Versicherungsagenten mit Ausschließ-
lichkeitsvereinbarungen, sehen sich erstmals mit einer recht-
lichen Situation konfrontiert, bei der sie nicht mehr vorwie-
gend als Eigeninteresse verfolgende Verkäufer, sondern primär 
im bestmöglichen Kundeninteresse handeln müssen. 

9.3 Umgang mit Interessenkonflikten 

Was den konkreten Umgang mit Interessenkonflikten anbe-
langt, greifen die Regeln der Del VO IBIPs und die Normen der 
Standesregeln für Versicherungsvermittlung ineinander: 

Jeder Versicherungsvermittler hat in Bezug auf Versicherungs-
anlageprodukte dauerhaft angemessene wirksame organisato-
rische und verwaltungsmäßige Vorkehrungen zu treffen, um zu 
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verhindern, dass Interessenkonflikte den Kundeninteressen 
schaden (§ 8 Abs. 1 der Standesregeln für Versicherungsver-
mittlung). 

Nach Art. 4 Del VO IBIPs sind in Bezug auf Versicherungsanla-
geprodukte angemessene Grundsätze für den Umgang mit In-
teressenkonflikten festzusetzen und kontinuierlich umzuset-
zen. Dabei ist jedenfalls zu definieren,  

▪ unter welchen Umständen ein Interessenkon-
flikt, der den Interessen eines oder mehrerer 
Kunden schaden könnte, vorliegt oder entstehen 
könnte und 

▪ welche Verfahren einzuleiten und welche Maß-
nahmen zu treffen sind, um diese Konflikte zu 
bewältigen und eine Schädigung von Kundenin-
teressen zu verhindern. 

Darüber hinaus sind angemessene Verfahren & Maßnahmen zu 
beschreiben und zu ergreifen, um vom Produkthersteller sämt-
liche sachgerechten Informationen zu den Versicherungspro-
dukten einzuholen (Details Art. 4f Del VO IBIPs). 

Für Versicherungsmakler bedeutet dies in Bezug auf Versiche-
rungsanlageprodukte die Verpflichtung zur Erstellung einer 
unternehmensinternen Richtlinie beim Vertrieb von Versi-
cherungsanlageprodukten, die hinsichtlich Art, Größe, Um-
fang und Komplexität des Geschäfts angemessen ist.  

Die Maßnahmen, um Interessenkonflikte zu bewältigen und 
eine Kundenschädigung zu verhindern müssen angemessen sein 
und müssen (soweit angemessen) etwa Regelungen zur Kon-
trolle von Informationsaustausch sowie zur Beseitigung von di-
rekten Verbindungen zwischen bestimmten Zahlungsempfän-
gern ebenso zum Inhalt haben, wie z.B. eine Festlegung von 
Grundsätzen für den Umgang mit Geschenken und Zuwendun-
gen (siehe im Detail Art. 5 Del VO IBIPs) 



 

57 

Reichen die vom Versicherungsvermittler eingerichteten wirk-
samen organisatorischen und verwaltungsmäßigen Vorkehrun-
gen und Regelungen von Interessenkonflikten nicht aus, stellt 
das letzte Mittel die Pflicht zur Offenlegung eines Interessen-
konflikts dar (Art. 6 Del VO IBIPs; § 8 Abs. 3 der Standesregeln 
für Versicherungsvermittlung). Diese hat mittels eines dauer-
haften Datenträgers erfolgen und so ausführlich sein, dass der 
Kunde seine Entscheidung über die Versicherungsvertriebstä-
tigkeiten, in deren Zusammenhang der Interessenkonflikt auf-
tritt, in voller Kenntnis der Sachlage treffen kann (§ 8 Abs. 4 
der Standesregeln für Versicherungsvermittlung). 

Achtung: Die Offenlegung von Interessenkonflikten befreit je-
doch nicht von der Pflicht die organisatorischen und administ-
rativen Vorkehrungen zu treffen, aufrechtzuerhalten und an-
zuwenden, mithilfe derer sich eine Schädigung der Interessen 
der Kunden am effektivsten verhindern lässt (vgl. ErwG 5 der 
Del VO IBIPs). 

Die hinsichtlich Interessenkonflikte festgelegten Grundsätze 
sind zudem mindestens jährlich zu überprüfen und Situatio-
nen, in denen ein solcher Konflikt aufgetreten ist, sind zu do-
kumentieren. Regelmäßige schriftliche Berichte über diese Si-
tuationen sind an die Geschäftsführung des Vermittlers abzu-
geben (Art. 7 Del VO IBIPs). 

9.4 Checkliste, To-dos & Musterformulare 

▪ Checkliste  

Ermittlung & Beurteilung von Interessenkonflikten  

zum Kunden hin; 

zwischen Kunden untereinander. 

✓ 

Erarbeitung einer schriftlichen Richtlinie zu Interes-
senkonflikten  

✓ 
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Welche Umstände lassen Interessenkonflikte ent-
stehen?  

Welche Verfahren / Maßnahmen existieren, um 
Konflikte zu bewältigen und Schäden am Kunden 
zu verhindern?  

Offenlegung eines Interessenkonflikts als ultima      
ratio.  

Dabei:  

Genaue Beschreibung des betreffenden Interes-
senkonflikts  

Erklärung über Art und Ursache des Interessen-
konflikts  

Erklärung über die Risiken, die dem Kunden in-
folge des Interessenkonfliktes entstehen  

Beschreibung der zur Minderung des Interessen-
konfliktes getroffenen Maßnahmen  

Deutlicher Hinweis, dass grundsätzlich zwar 
wirksame organisatorische und administrative 
Vorkehrungen zur Verhinderung / Bewältigung 
von Interessenkonflikten getroffen worden sind, 
diese jedoch nicht ausreichen, um mit hinrei-
chender Sicherheit zu gewährleisten, dass die Ri-
siken für eine Schädigung der Interessen des 
Kunden abgewendet werden.  

✓ 

Zumindest jährliche Überprüfung der festgeschriebe-
nen Grundsätze  

✓ 

Dokumentation  ✓ 
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▪ To-dos 

Hinweis als Orientierungshilfe: Im Rundschreiben der deut-
schen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin-
Rundschreiben 11/2018) finden sich Ausführungen zu Fehlan-
reizen im Versicherungsvertrieb von Versicherungsunterneh-
men und deren Zusammenarbeit mit Versicherungsvermitt-
lern. Unter „B.VII Vertriebsvergütung, Anreize und Interessen-
konflikte“ bezieht die Behörde gleich in mehreren Randziffern 
ausführlich Stellung zum Fragenkomplex. 

▪ Musterformulare 

Unverbindliches Muster einer unternehmensinternen Richtli-
nie zu Interessenkonflikten beim Vertrieb von Versiche-
rungsanlageprodukten: siehe 

Im Mitgliederbereich der WK-Serviceseite des Fachverbandes 
der Versicherungsmakler (www.wko.at/versicherungsmakler; 
Navigationsfeld „Nur für Mitglieder“) finden Sie dieses Doku-
ment als bearbeitbares Word-Dokument. 

  

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2018/rs_18_11_vertriebsrundschreiben_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2018/rs_18_11_vertriebsrundschreiben_va.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Rundschreiben/2018/rs_18_11_vertriebsrundschreiben_va.html
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/checkliste-musterformular-interessenkonflikte.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/checkliste-musterformular-interessenkonflikte.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/checkliste-musterformular-interessenkonflikte.pdf
http://www.wko.at/versicherungsmakler
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10. VERGÜTUNG 

10.1 Allgemeines & Rechtsgrundlagen 

Die Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln der IDD 
(Art. 17 – 25) bringen u.a. zum Ausdruck, dass die (zumindest 
abstrakte) Gefahr gesehen wird, Vergütungssysteme könnten 
beim Vertrieb von Versicherungsprodukten Fehlanreize zum 
Nachteil des Kunden fördern. Die bereits zur Thematik der In-
teressenkonflikte angesprochene Situation, dass das Absatzin-
teresse des Vertriebs den Kundeninteressen nach einem be-
dürfnisoptimalen Produkt gegenüberstehen könnte, findet 
man auch hier. 

Der Gesetzgeber hat grundsätzlich mehrere Möglichkeiten, in 
Vergütungssysteme einzugreifen; während der Entwurf der 
IMD 2 noch ein strenges Offenlegungsregime (z.B. automati-
sche Offenlegung der Höhe der Provision; sog. hard-disclosure) 
sowie ein partielles Provisionsverbot vorgesehen hat, belässt 
es die IDD weitgehend beim einem sog. soft-disclosure-Sys-
tem, also einer bloßen Offenlegung der Vergütungsart. Gleich-
zeitig dürfen Vergütungen aber keine Anreize schaffen, dem 
Kunden ein seinen Bedürfnissen nicht entsprechendes Produkt 
anzubieten (vgl. Art. 17 Abs. 3 IDD; § 1 Abs. 3 der Standesre-
geln für Versicherungsvermittlung). Demnach dürfen Versiche-
rungsvermittler „nicht in einer Weise Vergütungen annehmen 
oder die Leistung ihrer Angestellten vergüten oder bewerten, 
die mit ihrer Pflicht im bestmöglichen Interesse ihrer Kunden 
zu handeln, kollidiert.“ 

Für die Vergütung von Versicherungsanlageprodukten gelten 
weitere/zusätzliche Vorschriften.  

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Hinweis: 

Der Begriff „Vergütung“ wird sowohl in der IDD, wie auch in 
der GewO sehr weit definiert. Die Legaldefinition des § 137 
Abs. 5 Z. 1 GewO beschreibt „Vergütung“ nämlich als alle Ar-
ten von Provisionen, Gebühren, Entgelten oder sonstigen Zah-
lungen, einschließlich wirtschaftlicher Vorteile jeglicher Art, 
oder finanzielle oder nichtfinanzielle Vorteile oder Anreize, 
die in Bezug auf Versicherungsvertriebstätigkeiten angeboten 
oder gewährt werden.  

 

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen zum Thema Vergütung 

finden sich in 

 - Art. 17 Abs. 3, Art. 19 und Art. 29 IDD 

 - Art. 8 Del VO IBIPs 

 - § 1  und § 9 der Standesregeln für Versicherungsver-

mittlung 

 - für Versicherungsunternehmen: insb. §§ 130a, 135c 

VAG 

 

10.2 Offenlegung / Vergütungstransparenz  
 (bei Vermittlung sämtlicher Versicherungspro-
 dukte) 

§ 1 Abs. 9 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung 
greift die Regelung des Art. 19 IDD auf und statuiert eine sog. 
soft-disclosure-Regelung. Demnach haben Versicherungsver-
mittler den Kunden gegenüber ungefragt offenzulegen, 

▪ die Art der im Zusammenhang mit dem Versi-
cherungsvertrag erhaltenen Vergütung (§ 1 Abs. 
1 Z 9 der Standesregeln für Versicherungsver-
mittlung) der sowie 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-22&Artikel=&Paragraf=137&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0653&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2359&from=EN
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&FassungVom=2022-12-28&Artikel=&Paragraf=9&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&FassungVom=2022-12-28&Artikel=&Paragraf=9&Anlage=&Uebergangsrecht=
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▪ ob der Vermittler im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsvertrag (§ 1 Abs. 1 Z 10 der Stan-
desregeln für Versicherungsvermittlung)  

a)  auf Basis einer Gebühr arbeitet, die Vergütung also 
direkt vom Kunden bezahlt wird, 

b)  auf Basis einer Provision arbeitet, die Vergütung 
also in der Versicherungsprämie enthalten ist, 

c)  auf Basis einer anderen Art von Vergütung arbei-
tet, einschließlich wirtschaftlicher Vorteile jegli-
cher Art, die im Zusammenhang mit dem Versiche-
rungsvertrag angeboten oder gewährt werden, oder 

d)  auf Basis einer Kombination einer Art der Vergü-
tung, die in den lit. a bis c genannt ist, arbeitet. 

Gemäß § 133 Abs. 2 Z 12 VAG ist die letztgenannte Information 
iSd § 1 Abs. 1 Z 10 der Standesregeln für Versicherungsvermitt-
ler (auf welcher Basis Versicherungen vertrieben werden) nur 
von Versicherungsvermittler (nicht von Versicherungen) zu er-
teilen. 

 

Achtung: 

Da sich die die Offenlegung auf, die im Zusammenhang mit 
dem Versicherungsvertrag erhaltenen Vergütung bezieht (= 
vertragsbezogene Vergütungstransparenz), sind die entspre-
chenden Hinweise auf die Vergütungsart wohl in den vertrags-
bezogenen Dokumenten dem Kunden gegenüber (z.B. Bera-
tungsprotokoll) offen zu legen; ein bloßer „Pauschalhinweis“ 
im Maklervertrag oder in den Makler-AGB wird diesbezüglich 
wohl nicht ausreichen.   

 

Über ein direkt vom Kunden dem Vermittler zu zahlendes Ho-
norar („Gebühr“) ist auch der Höhe nach zu informieren  
(§ 1 Abs. 10 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung); 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-01-23&Artikel=&Paragraf=133&Anlage=&Uebergangsrecht=
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dies entspricht den allgemeinen Grundsätzen vertragsbezoge-
ner Transparenz und § 138 Abs. 1 GewO. 

Erfolgen durch den Kunden im Rahmen des Versicherungsver-
trags nach dessen Abschluss Zahlungen, die keine laufenden 
Prämienzahlungen oder planmäßigen Zahlungen sind, hat der 
Versicherungsvermittler die für die Zahlung relevanten Infor-
mationen für jede solche Zahlung ebenfalls offenzulegen  
(§ 1 Abs. 11 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung). 

 

Hinweis: 

§ 138 Abs. 1 GewO bleibt durch die Standesregeln unberührt. 
D.h.: Ein Honorar lediglich für eine Beratung darf nur verlangt 
werden, wenn dies vorweg im Einzelnen vereinbart worden ist. 
Kommt es in derselben Sache zum Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages, entfällt der Honoraranspruch in der Höhe der 
Provision. 

10.3 Zusätzliche Anforderungen beim Vertrieb von 
 Versicherungsanlageprodukten 

Im Rahmen der Versicherungsvermittlung von Versicherungs-
anlageprodukten gelten weitere, zusätzliche Vorschriften: 
Rechtzeitig vor dem Vertragsabschluss sind dem Kunden zu-
nächst angemessene Informationen über sämtliche Kosten 
und verbundenen Gebühren zur Verfügung zu stellen  
(vgl. § 9 Abs. 1 der Standesregeln für Versicherungsvermitt-
lung). Die Informationen über alle Kosten und Gebühren sind 
in aggregierter Form zu erteilen; dies soll es dem Kunden er-
möglichen, Gesamtkosten sowie die kumulative Wirkung auf 
die Anlagerendite zu verstehen. 

Auf Verlagen des Kunden ist eine Aufstellung der Kosten und 
Gebühren nach Posten zur Verfügung zu stellen. Über dieses 
Recht ist der Kunde zu informieren. 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P138/NOR40090169
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P138/NOR40090169
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§ 9 Abs. 3 der Standesregeln für Versicherungsvermittlung ent-
hält eine wesentliche Grundvoraussetzung, Gebühren/Provi-
sionen im Rahmen des Vertriebs von Versicherungsanlagepro-
dukten zu bezahlen und/oder zu erhalten: Diese dürfen sich 
zum einen nicht nachteilig auf die Qualität der entsprechen-
den Dienstleistung für den Kunden auswirken und anderer-
seits nicht die Verpflichtung des Versicherungsvermittlers be-
einträchtigen, im besten Interesse seiner Kunden ehrlich, 
redlich und professionell zu handeln. 

Nach § 10 Abs. 7 der Standesregeln für Versicherungsvermitt-
lung hat der Versicherungsvermittler dem Kunden regelmäßig 
angemessene Berichte über die von ihm erbrachten Dienstleis-
tungen mittels eines dauerhaften Datenträgers zur Verfügung 
zu stellen. Diese Berichte haben der Art und Komplexität der 
jeweiligen Versicherungsanlageprodukte sowie der Art der für 
den Kunden erbrachten Dienstleistungen Rechnung zu tragen 
und gegebenenfalls die Kosten, die mit den im Namen des Kun-
den getätigten Geschäften und den erbrachten Dienstleistun-
gen verbunden sind zu enthalten. 

10.4 Weitere relevante Themenstellungen im  
 Zusammenhang mit. Vergütungen 

Art. 8 Del VO IBIPs beinhaltet vergütungsrelevante Bewer-
tungen von Anreizen / Anreizregelungen, die im Wesentli-
chen dazu dienen, Einschätzungen darüber treffen zu kön-
nen, ob bestimmte Vergütungen verpönt sind. Im Grundsatz 
wird dabei die Aussage getroffen, dass ein Anreiz dann nach-
teilig für die Qualität der betreffenden Dienstleistung für den 
Kunden ist, wenn dieser aufgrund der Art und des Ausmaßes 
Anlass dafür bietet, Versicherungsvertriebstätigkeiten auf 
eine Art und Weise auszuführen, die gegen die Verpflichtung 
verstößt, im besten Interesse des Kunden ehrlich, redlich und 
professionell zu handeln. Da auch hier Legaldefinitionen feh-
len, ist anhand einer Gesamtanalyse zu eruieren, ob ein Ver-
gütungsanreiz (z.B. eine Bonifikation) allenfalls dazu führt, 
dass diese Art der Vergütung verpönt ist. 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=10&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010682&Artikel=&Paragraf=10&Anlage=&Uebergangsrecht=
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Bsp.: Der Anreiz veranlasst den Makler, dem Kunden ein 
bestimmtes Versicherungsprodukt bzw. eine bestimmte 
Versicherungsleistung anzubieten oder zu empfehlen, 
obwohl er imstande wäre, ein anderes Versicherungs-
produkt bzw. eine andere Versicherungsleistung anzu-
bieten, das bzw. die den Bedürfnissen des Kunden bes-
ser entsprechen würde. 

Diese Bewertung ist für sämtliche Vergütungsformen 
und –arten vorzunehmen, also nicht nur für Gebühren 
und Provisionen, sondern insb. auch für Bonifikationen. 
Zu beachten ist, dass in manchen Fällen die Kriterien 
des Art. 8 Del VO IBIPs auch zur Konkretisierung des 
Art. 17 Abs. 3 IDD dienen, mit anderen Worten können 
diese auch zur Interpretation von Interessenkonflikten 
hinsichtlich allgemeiner Versicherungsprodukte heran-
gezogen werden.  

Für den Fall, dass sich auf der Vermittlerseite be-
stimmte Strukturen bzw. Hierarchien ausmachen las-
sen, stellt sich die Frage, auf welcher Ebene der Fehl-
anreiz zu beurteilen ist: Der in Art. 17 Abs. 3 IDD ge-
wählte aufsichtsrechtliche Regulierungsansatz ist weit 
gefasst: Es dürfen keine Vorkehrungen getroffen wer-
den, durch die Anreize für sie selbst oder Versiche-
rungsvermittler geschaffen werden könnten. Das spricht 
dafür, dass der Fehlanreiz nicht auf einer bestimmten, 
sondern auf jeder Ebene zu beurteilen ist, die in den 
Vermittlungsprozess einbezogen wird. 

 

Wichtig: 

Diese vergütungsrelevanten Bewertungen sind nicht nur im 
Verhältnis Kunde bzw. Versicherungsunternehmen zum Versi-
cherungsvermittler vorzunehmen; die (interne) Vergütung der 
am Versicherungsvertrieb mitwirkenden Beschäftigten hat sich 
ebenfalls daran zu orientieren, speziell wenn variable Gehalts-
bestandteile mit Mitarbeitern vereinbart werden.   
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Ob Kundeninteressen auch trotz erheblicher wirtschaftlicher 
Anreize für den Vermittler entsprochen werden kann bzw. so-
gar ein Widerspruch zu Kundeninteressen in der Gesamtschau 
hinnehmbar ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Viel-
mehr sind den genannten Nachteilen sämtliche Faktoren ge-
genüberzustellen, die die Qualität der Dienstleistung für den 
Kunden erhöhen. 

 

▪ Im Verhältnis des Versicherungsunternehmens 
zum Versicherungsvermittler greift § 128 Abs. 3 
VAG den Redlichkeitsgrundsatz auf und verbie-
tet Vergütungen, wenn eine Kollision vorliegt, 
im bestmöglichen Interesse der Versicherungs-
nehmer und Anspruchsberechtigten zu handeln. 
Insbesondere dürfen Versicherungsunternehmen 
keine Vorkehrungen durch Vertriebsvergütung, 
Verkaufsziele o.dgl. treffen, durch die Anreize 
geschaffen werden könnten, einem Versiche-
rungsnehmer ein bestimmtes Versicherungspro-
dukt zu empfehlen oder anzubieten, obwohl sie 
ein anderes, den Bedürfnissen des Versiche-
rungsnehmers besser entsprechendes Versiche-
rungsprodukt empfehlen oder anbieten könnten. 

§ 128 Abs. 4 VAG enthält darüber hinaus noch eine Ver-
ordnungsermächtigung für die FMA, bestimmte Ver-
gütungen verbieten zu können. Sie kann nämlich per 
Verordnung definieren, welche Geschäftspraktiken als 
unredlich bzw. welche Informationen als nicht eindeu-
tig oder irreführend gelten und welche Vertriebsvergü-
tungs- und Bewertungspraktiken unzulässig sind, weil 
sie mit der Pflicht kollidieren, im bestmöglichen Inte-
resse der Versicherungsnehmer zu handeln. Bis dato hat 
die FMA von dieser Ermächtigung nicht Gebrauch ge-
macht. 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-03-03&Artikel=&Paragraf=128&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-03-03&Artikel=&Paragraf=128&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009095&FassungVom=2019-03-03&Artikel=&Paragraf=128&Anlage=&Uebergangsrecht=
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10.5 Musterformulare 

Unverbindliches Muster einer Zusatzvereinbarung zum Mak-
lervertrag:  

Im Mitgliederbereich der WK-Serviceseite des Fachverbandes 
der Versicherungsmakler (www.wko.at/versicherungsmakler; 
Navigationsfeld „Nur für Mitglieder „finden Sie dieses Doku-
ment als bearbeitbares Word-Dokument. 

  

https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/zusatzvereinbarung-versicherungsmaklervertrag.pdf
https://www.wko.at/oe/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/zusatzvereinbarung-versicherungsmaklervertrag.pdf
http://www.wko.at/versicherungsmakler
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11. WEITERBILDUNG 

11.1 Allgemeines & Rechtsgrundlagen  

Die IDD führt erstmals für alle Versicherungsvertreiber eine 
Verpflichtung zu laufenden Weiterbildung ein, die für Versi-
cherungsvermittler innerstaatlich in der GewO umgesetzt 
worden ist. Auf Basis der GewO haben in weiterer Folge die 
zuständigen Fachorganisationen – so auch der Fachverband 
der Versicherungsmakler – Lehrpläne zu erlassen, die Detail-
regelungen zur Fortbildungsverpflichtung enthalten. 

Hinsichtlich des betroffenen, also zur Weiterbildung verpflich-
teten Personenkreises unterscheidet die GewO  

▪ Einzelunternehmer sowie 

Personen in Leitungsorganen von Gesellschaften (z.B. 
GmbH-Geschäftsführer), die für die Versicherungsver-
mittlung maßgeblich verantwortlich sind (§ 137b Abs. 1 
erster und zweiter Satz GewO) und 

▪ die direkt bei der Versicherungsvermittlung mit-
wirkenden Beschäftigten (§ 137b Abs. 1 dritter 
Satz bzw. § 137b Abs. 2 GewO). 

Alle weiterbildungsverpflichteten Personen haben Schulungen 
im Ausmaß von mindestens 15 Stunden pro Jahr zu absolvie-
ren (im Fall der Versicherungsvermittlung in Nebentätigkeit 
mindestens 5 Stunden). Abzustellen ist dabei auf das Kalen-
derjahr (erstmals ab 1.1.2019), wobei die Verpflichtung ab 
dem der Eintragung in das GISA nächstfolgenden Kalenderjahr 
gilt. 

Zur Erfüllung der quantitativen Anforderungen an die Weiter-
bildungsverpflichtung ist zu berücksichtigen, dass die reine 
Schulungszeit heranzuziehen ist. Allfällige Pausen im Laufe 
eines Schulungstages sind daher in Abzug zu bringen. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-18&Artikel=&Paragraf=137b&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2019-02-18&Artikel=&Paragraf=137b&Anlage=&Uebergangsrecht=
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▪ Beispiel: 

Dauert eine Schulung von 09:00 bis 17:00 (= 8 „brutto“-
Stunden) und sind darin je eine halbstündige Vormittags- 
und Nachmittagspause sowie eine einstündige Mittags-
pause inkludiert, errechnen sich daraus 6 „netto“-Schu-
lungsstunden, die zur verpflichtenden Weiterbildung zäh-
len. 

Die durchgeführten Schulungen sind zu dokumentieren, die 
entsprechenden Schulungsnachweise (Seminarbestätigungen 
u.dgl.) sind am Gewerbestandort zumindest fünf Jahre zur je-
derzeitigen Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

Nach § 137b Abs. 3a GewO haben die zuständigen Fachorgani-
sationen der WKÖ Weiterbildungslehrpläne zu erstellen und – 
nach entsprechender Bestätigung durch das Wirtschaftsminis-
terium – zu veröffentlichen. In diesen Lehrplänen ist der un-
terschiedliche Personenkreis (Einzelunternehmer & Personen 
in Leitungsorganen von Gesellschaften einerseits; Beschäftigte 
andererseits) zu berücksichtigen, denn für den erstgenannten 
Adressatenkreis gilt, dass zumindest die Hälfte der Weiterbil-
dungsverpflichtung nur bei bestimmten unabhängigen Bil-
dungsinstitutionen durchgeführt werden darf. Die zur Weiter-
bildung verpflichteten Mitarbeiter dürfen dagegen auch bei 
„abhängigen“ Anbietern (z.B. Versicherungsunternehmen) ge-
schult werden, dürfen sich aber auch einer (teilweisen oder 
ausschließlichen) internen Weiterbildung unterziehen. 

11.2 Der Weiterbildungs-Lehrplan für Versicherungs-
 makler 

Der Weiterbildungslehrplan des Fachverbandes der Versiche-
rungsmakler auf Basis des § 137b Abs. 3a GewO, der am 12. 
Juli 2019 in Kraft getreten ist, konkretisiert die gesetzlichen 
Bestimmungen über die Fortbildung. Dabei wird die Untertei-
lung in Einzelunternehmer & Personen in Leitungsorganen von 
Gesellschaften einerseits und Beschäftigte andererseits aus 
der GewO übernommen. 

https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/weiterbildung-fuer-versicherungsmakler.html
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/versicherungsmakler-berater-versicherungsangelegenheiten/weiterbildung-fuer-versicherungsmakler.html
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▪ Einzelunternehmer & Personen in Leitungsorganen von 
Gesellschaften 

- Zum Ausmaß der Schulungen / Einteilung in 
unabhängige und nicht-unabhängige Bil-
dungsinstitutionen 

Für Einzelunternehmer & Personen in Leitungsorganen 
von Gesellschaften gilt, dass mindestens 10 der vorge-
schriebenen 15 Weiterbildungsstunden bei bestimmten 
unabhängigen Bildungsinstitutionen zu absolvieren sind. 
Zu diesen bestimmten unabhängigen Bildungsinstitutio-
nen zählen etwa der Fachverband der Versicherungsmak-
ler und die regionalen Fachgruppen, Bildungsinstitutio-
nen mit Zertifikat oder Gütesiegel einer vom Fachver-
band betrauten Einrichtung für Forschung und Entwick-
lung der beruflichen Aus- und Weiterbildung mit langjäh-
riger Erfahrung, Bildungseinrichtungen mit Ö-Cert, Uni-
versitäten und Fachhochschulen. 

Die Bildungsinstitutionen, die ein Gütesiegel des ibw 
(Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) tragen, 
finden Sie hier. 

Als unabhängig gilt eine Bildungseinrichtung dann, wenn 
keine direkte oder indirekte Beteiligung von Versiche-
rungsunternehmen an Stimmrechten oder Kapital der Bil-
dungsinstitution besteht bzw. kein wesentlicher Einfluss 
eines Versicherungsunternehmens auf die Inhalte der Bil-
dungsangebote gegeben ist. 

5 der vorgeschriebenen 15 Weiterbildungsstunden müs-
sen nicht zwingend bei bestimmten unabhängigen Bil-
dungsinstitutionen absolviert werden. In diesem Ausmaß 
steht den weiterbildungsverpflichteten Personen die 
Wahl des Bildungsanbieters frei. 

 

 

https://www.ibw-guetesiegel.at/vma-guetesiegel-uebersicht/vma-traeger/
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Hinweis: 

Auf der WK-Service-Webseite des Fachverbandes der Versiche-
rungsmakler können Sie sich einen Überblick über die vom 
Fachverband und den regionalen Fachgruppen (als unabhän-
gige Bildungsinstitutionen) angebotenen facheinschlägigen 
Schulungen & Seminare verschaffen. 

▪ Auswahl der Lerninhalte aus zwei Modulen 

Der Weiterbildungslehrplan sieht zwei Lernmodule vor, 
die die gesamten Mindestanforderungen an angemesse-
nen Fähigkeiten und Kenntnissen i.S.d. Anlage 9 der 
GewO (= Anlage A der IDD) abbilden: 

Modul 1: Rechtskompetenz und Berufsrecht und  

Modul 2: Fach- und Spartenkompetenz. 

Die weiterbildungsverpflichteten Einzelunternehmer & 
Personen in Leitungsorganen von Gesellschaften haben 
mindestens fünf Stunden aus jedem Modul zu wählen; die 
restlichen fünf Stunden stehen zur freien Auswahl. 

 

- Webinare & Co 

Grundsätzlich gelten auch Schulungen in Form „verein-
fachten Lernens“, wie etwa Webinare, Online-Kurse, E-
Learning-Einheiten als geeignete Schulungen (sog. Tech-
nikneutralität). Es ist jedoch für ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen klassischen Präsenzveranstaltungen und 
vereinfachtem Lernen zu achten. 

Für alle Formen vereinfachten Lernens gilt: Es ist eine 
Lernerfolgskontrolle durch die Bildungsinstitution nach-
zuweisen. 

▪ An der Versicherungsvermittlung direkt mitwirkende 
Beschäftigte 

https://austrianbrokercollege.at/
https://austrianbrokercollege.at/
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- Freie Wahl des Bildungsanbieters 

Die an der Versicherungsvermittlung direkt mitwirkenden 
Beschäftigten sind an keine bestimmten Bildungsanbieter 
gebunden; dies ergibt sich bereits aus § 137b Abs. 3a 
GewO. Mitarbeiter können also extern oder intern ge-
schult werden; im Fall externer Schulungen steht die 
Wahl des Anbieters frei. 

 

- Keine zwingende Modulwahl 

Die für Einzelunternehmer & Personen in Leitungsorga-
nen von Gesellschaften vorgesehene Modularisierung gilt 
für die weiterbildungsverpflichteten Beschäftigten nicht. 
Die Auswahl der Lerninhalte ist jedoch entsprechend der 
vom Beschäftigten wahrgenommenen Aufgaben (individu-
ell) festzulegen. 

 

- Technikneutralität 

Weiterbildungsverpflichteten Mitarbeiter von Versiche-
rungsmaklerunternehmen ist es möglich, die gesamten 15 
Stunden via vereinfachtes Lernen zu absolvieren; es 
steht ihnen aber auch frei Webinare u.dgl. mit klassi-
schen Präsenzschulungen beliebig zu kombinieren. 

 

▪ Regelungen für alle weiterbildungsverpflichteten 
Personen 

Es gelten ausschließlich facheinschlägige Schulungen als zur 
Weiterbildung geeignet. D.h., dass  

- sich die Inhalte in den Modulen 1 oder 2 in 
den Schulungen wiederfinden müssen, 

- die Schulungen objektive und facheinschlä-
gige Kenntnisse vermitteln müssen, 
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- die Schulungen den Erfordernissen der Tä-
tigkeit als Versicherungsmakler (= primäre 
Interessenwahrnehmung für den Kunden) 
Rechnung tragen müssen, 

- absatzorientierte Produktschulungen als 
nicht geeignet / nicht facheinschlägig gel-
ten. 

Die eigene Vortragstätigkeit wie auch Selbststudium von 
Fachliteratur gelten nicht als Weiterbildung im Sinne des 
Lehrplans. 
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11.3 Checkliste & To-dos 

Zusammenfassend kann die Weiterbildungsverpflichtung fol-
gendermaßen dargestellt werden: 

 

 

Einzelun-

ternehmer 

/ Perso-

nen in 

Lei-

tungsor- 

ganen 

Mitar-

beiter 

Einzelun-

ternehmer 

/ Personen 

in Lei-

tungsorga-

nen in Ne-

bentätig-

keit 

Mitarbei-

ter bei 

Versiche-

rungsver-

mittlung 

in Neben-

tätigkeit 

Stunden / 

Jahr 
15 15 5 5 

davon  

mindestens 

unabhängig 

10 0 2,5 0 

Modul 1 / 2 
mind. 5 / 

mind. 5 

Keine Mindeststunden pro Modul; 

Berücksichtigung der Art der 

wahrgenommenen Aufgaben 

Vereinfach-

tes Lernen 

mit Lern- 

erfolgs- 

kontrolle 

ausgewo-

genes Ver-

hältnis 

kein  

Limit 

ausgewo-

genes Ver-

hältnis 

kein Limit 
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▪ Checkliste 

Weiterbildungsverpflichtung einhalten ✓ 

Weiterbildungen der Mitarbeiter organisieren; dabei 
darauf achten, dass die vom Beschäftigten wahrgenom-
menen Aufgaben hinreichend Berücksichtigung finden, 

✓ 

Dokumentation der absolvierten Schulungen (auch für 
die Mitarbeiter) 

Weder die GewO noch der Lehrplan schreiben eine 
bestimmte Art der Dokumentation vor; es können 
daher analoge Ablagen und/oder elektronische Ar-
chive verwendet werden. 

Tipp: 

Archivieren Sie nicht nur die Schulungsnachweise, 
die Sie von den Bildungsanbietern zur Verfügung 
gestellt bekommen; legen Sie z.B. eine Excel-Ta-
belle an, in die Sie sämtliche Schulungen eintra-
gen. Dies erleichtert die Vorlage bzw. den Nach-
weis bei Prüfungen durch die Gewerbebehörden. 

✓ 

Archivierung der Schulungsnachweise/-übersichten für 
zumindest fünf Jahre am Standort des Gewerbes. Im 
Fall einer Prüfung durch die Gewerbebehörden sind die 
Unterlagen vorzulegen 

✓ 

Überprüfung der DSGVO-Datenverarbeitungsverzeich-
nisse. Im Hinblick auf die gesetzliche Aufbewahrungs-
frist der Schulungsdokumente von fünf Jahren sind evtl. 
die Datenverarbeitungsverzeichnisse zu adaptieren 

✓ 
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12. SANKTIONEN 

Zur Aufsicht über die Versicherungsvermittler sind in erster In-
stanz die Bezirksverwaltungsbehörden zuständig, das heißt die 
Magistrate bzw. Bezirkshauptmannschaften. 

12.1 Verwaltungsstrafen 

Verstöße gegen verwaltungsrechtliche Bestimmungen werden 
mit Verwaltungsstrafen geahndet. Die entsprechenden Best-
immungen finden sich in den §§ 366 ff. GewO. Folgende spezi-
fische Verstöße gegen IDD-Bestimmungen sind dort genannt: 

▪ Verwaltungsstrafe bis zu € 3.600: 

▪ Ausübung des Gewerbes der Versicherungsver-
mittlung ohne Gewerbeberechtigung 

▪ Verstoß gegen die Standesregeln für Versiche-
rungsvermittlung beim Vertrieb von Versiche-
rungsanlageprodukten: 

bei juristischen Personen: bis zum Zweifachen der in-
folge des Verstoßes erzielten Gewinne oder verhinderten 
Verluste oder bis zu € 5.000.000 oder 5% des Jahresum-
satzes 

bei natürlichen Personen: bis zum Zweifachen der infolge 
des Verstoßes erzielten Gewinne oder verhinderten Ver-
luste oder bis zu € 700.000 

▪ Verwaltungsstrafe bis zu € 2.180: 

▪ andere Verstöße gegen die §§ 137 bis 138 GewO 

▪ Verwaltungsstrafe bis zu € 1.090: 

▪ andere Verstöße gegen die Standesregeln für 
Versicherungsvermittlung 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517&FassungVom=2023-04-27&Artikel=&Paragraf=366&Anlage=&Uebergangsrecht=
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12.2 Entziehung der Gewerbeberechtigung 

Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die im Gewerbe zu be-
achtenden Rechtsvorschriften ist die Gewerbeberechtigung zu 
entziehen, wenn der Gewerbeinhaber infolge der Verstöße die 
erforderliche Zuverlässigkeit nicht mehr besitzt (§ 87 Abs. 1 
Z 3 GewO). 

Die Nichterfüllung der Weiterbildungsverpflichtung ist erst bei 
wiederholtem Verstoß ein Entziehungsgrund (§ 87 Abs. 1 Z 6 lit 
b und c GewO). 

12.3 Veröffentlichung 

Die Veröffentlichung von Verstößen ist eine vom Richtlinien-
gesetzgeber vorgesehene, spezielle Sanktionsstufe. Rechts-
kräftige Entscheidungen, mit denen eine verwaltungsrechtli-
che Sanktion wegen des Verstoßes gegen die §§ 137 bis 138 
GewO oder die Standesregeln für Versicherungsvermittlung 
verhängt werden, werden von der Behörde auf ihrer Webseite 
veröffentlicht (§ 360a Abs. 1 GewO). 

Die Behörde kann von einer Veröffentlichung absehen oder 
diese anonymisiert vornehmen, wenn die Veröffentlichung un-
verhältnismäßig wäre. Dies wird insbesondere bei geringfügi-
gen Verstößen der Fall sein. Bei Verstößen gegen die Standes-
regeln für Versicherungsvermittlung beim Vertrieb von Versi-
cherungsanlageprodukten sind die Art des Verstoßes und die 
verantwortliche natürliche oder juristische Person jedenfalls 
zu veröffentlichen (§ 360a Abs. 5 GewO). 

Gegen die Maßnahme der Veröffentlichung kann (abgesehen 
vom Rechtsmittel der Berufung gegen die Strafe selbst) ein An-
trag auf Überprüfung gestellt werden. Die jeweilige Bezirks-
verwaltungsbehörde prüft dann selbst nochmals, ob die Veröf-
fentlichung gerechtfertigt war und stellt einen entsprechen-
den Bescheid aus, der wiederum dem üblichen Rechtsmittel-

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P87/NOR40096322
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P87/NOR40096322
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P360a/NOR40212639
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verfahren unterliegt (Beschwerde an das Landesverwaltungs-
gericht, ggf. Revision an den VwGH oder Beschwerde an den 
VfGH).  
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WICHTIGE HINWEISE FÜR CHECKLISTEN UND 
MUSTER 

Weder der Fachverband der Versicherungsmakler noch die RA-
Kanzlei Weinrauch Rechtsanwälte, die an der Erstellung der 
Muster wesentlich beteiligt war, übernimmt die Verantwor-
tung für die Rechtskonformität der im Text verlinkten unver-
bindlichen Unterlagen Dies unter anderem deshalb, da eine 
entsprechende Verwaltungspraxis zu diesen Pflichten noch 
kaum besteht.  

Die unverbindlichen Musterformulare und Checklisten folgen 
jedenfalls der aus interessenpolitischer Sicht notwendigen 
Zielsetzung, möglichst praxisnahe, brauchbare, kurze Unterla-
gen für Versicherungsmakler-Unternehmen– v.a. auch für EPU 
und KMU geeignet- zur Verfügung zu stellen, die diese einer-
seits so gering als möglich mit Administrativkosten belastet 
und es andererseits ermöglicht, gegenüber der Aufsichtsbe-
hörde Dokumente vorzulegen, mit welchen demonstriert wer-
den kann, sich mit den neuen rechtlichen Anforderungen aus-
einandergesetzt zu haben. 

Musterformulare und Checklisten sind vom einzelnen Makler / 
Maklerunternehmen stets in eigener Verantwortung auf die je-
weilige Praxistauglichkeit sowie auf Vollständigkeit und Kor-
rektheit zu überprüfen und ggf. den jeweiligen Gegebenheiten 
zufolge individuell anzupassen. 

 

 

 


